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Änderung des Steuergesetzes

(Erlassen von der Landsgemeinde am …... Mai 2007)

I.
Das Steuergesetz vom 7. Mai 2000 wird wie folgt geändert:

Art. 20a (neu)
1 Als Vermögensertrag im Sinne von Artikel 20 Absatz 1 gilt
auch: 
1. der Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung von mindestens

20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft aus dem Privatvermögen
in das Geschäftsvermögen einer anderen natürlichen oder
einer juristischen Person, soweit innert fünf Jahren nach dem
Verkauf, unter Mitwirkung des Verkäufers, nicht betriebs-
notwendige Substanz ausgeschüttet wird, die im Zeitpunkt
des Verkaufs bereits vorhanden und handelsrechtlich aus-
schüttungsfähig war; dies gilt sinngemäss auch, wenn innert
fünf Jahren mehrere Beteiligte eine solche Beteiligung
gemeinsam verkaufen oder Beteiligungen von insgesamt
mindestens 20 Prozent verkauft werden; ausgeschüttete
Substanz wird beim Verkäufer gegebenenfalls im Verfahren
nach Artikel 174 nachträglich besteuert;

2. der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung von mindes-
tens 5 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft aus dem Privatvermögen
in das Geschäftsvermögen einer Personenunternehmung
oder einer juristischen Person, an welcher der Veräusserer
oder Einbringer nach der Übertragung zu mindestens 50
Prozent am Kapital beteiligt ist, soweit die gesamthaft erhal-
tene Gegenleistung den Nennwert der übertragenen Beteili-
gung übersteigt; dies gilt sinngemäss auch, wenn mehrere
Beteiligte die Übertragung gemeinsam vornehmen.

2 Mitwirkung im Sinne von Absatz 1 Ziffer 1 liegt vor, wenn der
Verkäufer weiss oder wissen muss, dass der Gesellschaft
zwecks Finanzierung des Kaufpreises Mittel entnommen und
nicht wieder zugeführt werden.

Art. 31 Abs. 1 Ziff. 7
1 (Von den Einkünften werden abgezogen:)
7. die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die

Kranken- und die nicht unter Ziffer 6 fallende Unfallversiche-
rung sowie die Zinsen von Sparkapitalien des Steuerpflich-
tigen und der von ihm unterhaltenen Personen, bis zum
Gesamtbetrag von 4800 Franken für in ungetrennter Ehe
lebende Steuerpflichtige und von bis zu 2400 Franken für
die übrigen Steuerpflichtigen. Für Steuerpflichtige ohne
Beiträge gemäss den Ziffern 4 und 5 erhöhen sich diese
Ansätze um die Hälfte. Zudem erhöhen sich diese Abzüge
um 800 Franken für jedes Kind, für das der Steuerpflichtige
einen Kinderabzug geltend machen kann;

Art. 33 Abs. 1 Ziff. 1 und 2
1 (Vom Reineinkommen werden für die Steuerberechnung
abgezogen:)
1. als Kinderabzug: für minderjährige Kinder unter der elter-

lichen Sorge oder Obhut des Steuerpflichtigen sowie für
volljährige Kinder, die in der schulischen oder beruflichen
Ausbildung stehen und deren Unterhalt der Steuerpflichtige
zur Hauptsache bestreitet, je 6000 Franken; 

1. für jedes unter der elterlichen Sorge oder Obhut des Steuer-
pflichtigen stehende oder volljährige Kind, das in der schuli-
schen oder beruflichen Ausbildung steht und sich hiefür
ständig am Ausbildungsort ausserhalb des Kantons  aufhal-
ten muss und dessen Unterhalt der Steuerpflichtige zur
Hauptsache bestreitet; zusätzlich je 6000 Franken;

1. stehen Kinder unter gemeinsamer elterlicher Sorge nicht
gemeinsam besteuerter Eltern, kommt der Kinderabzug
jenem Elternteil zu, der für das Kind Unterhaltsbeiträge
gemäss Artikel 23 Ziffer 6 dieses Gesetzes erhält. Werden
keine Unterhaltsbeiträge geleistet, kommt der Kinderabzug
jenem Elternteil zu, der für den Unterhalt des Kindes zur
Hauptsache aufkommt und keinen Abzug gemäss Artikel 23
Ziffer 6 dieses Gesetzes beansprucht;

2. als weiterer Abzug für allein stehende AHV/IV-Rentner so-
weit das satzbestimmende Einkommen 30 000 Franken und
das satzbestimmende Vermögen 300 000 Franken nicht
übersteigt 2000 Franken;

Art. 34 Abs. 2
2 Für Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter
Ehe leben, sowie für verwitwete, gerichtlich oder tatsächlich
getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die
mit Kindern im Sinne von Artikel 33 dieses Gesetzes zusam-
menleben, beträgt die Einkommenssteuer (Verheiratetentarif): 
bis 15 000 Franken Einkommen —.— Franken
und für je weitere 100 Franken 8.00 Franken
für 20 000 Franken Einkommen 400.00 Franken
und für je weitere 100 Franken 10.50 Franken
für 50 000 Franken Einkommen 3 550.00 Franken
und für je weitere 100 Franken 16.50 Franken
für 100 000 Franken Einkommen 11 800.00 Franken
und für je weitere 100 Franken 18.00 Franken
für 200 000 Franken Einkommen 29 800.00 Franken
und für je weitere 100 Franken 20.00 Franken
für 400 000 Franken Einkommen 69 800 Franken
und für je weitere 100 Franken 21.00 Franken

4a. Besondere
Fälle

für 500 000 Franken Einkommen 90 800.00 Franken
und für je weitere 100 Franken 22.00 Franken
für 640 000 Franken Einkommen 121 600.00 Franken
Für höhere Einkommen beträgt der Satz einheitlich 19 Prozent.

Art. 35a (neu)

Für kleine Arbeitsentgelte aus unselbstständiger Erwerbstätig-
keit ist die Steuer ohne Berücksichtigung der übrigen Ein-
künfte, allfälliger Berufskosten und Sozialabzüge zu erheben;
Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber die Steuer im Rahmen
des vereinfachten Abrechnungsverfahrens nach den Artikeln 2
und 3 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 gegen die
Schwarzarbeit entrichtet. Damit sind die Einkommenssteuern
von Kanton und Gemeinde abgegolten. Artikel 91 Absatz 1 Zif-
fer 1 gilt sinngemäss. Die Steuern sind periodisch der zuständi-
gen AHV-Ausgleichskasse abzuliefern. Diese stellt dem Steuer-
pflichtigen eine Aufstellung oder eine Bestätigung über den
Steuerabzug aus. Sie überweist der zuständigen Steuer-
behörde die einkassierten Steuerzahlungen. Das Recht auf eine
Bezugsprovision nach Artikel 91 Absatz 4 wird auf die zustän-
dige AHV-Ausgleichskasse übertragen.

Art. 86 Abs. 1
1 Ausländische Arbeitnehmer, welche die fremdenpolizeiliche
Niederlassungsbewilligung nicht besitzen, im Kanton jedoch
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, werden für
ihr Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit einem
Steuerabzug an der Quelle unterworfen. Dieser tritt an die
Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Steuern.
Davon ausgenommen sind Einkünfte, die der Besteuerung
nach Artikel 35a unterstehen. Vorbehalten bleibt die ordentliche
Veranlagung nach Artikel 92 Absatz 2.

Art. 136 Abs. 3 (neu)
3 Auf Verlangen der Vorsteherschaft der Ortsgemeinden sind
jährlich für jede in ihrer Gemeinde steuerpflichtige natürliche
und juristische Person die anfallenden Steuerbeträge und die
ausstehenden Steuern bekannt zu geben.

II.
Diese Änderung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

aa. Vereinfach-
tes Abrech-
nungsverfahren

§ 13 Polizeigesetz

Die Vorlage im Überblick

Mit dem elf Kapitel und 47 Artikel umfassenden Polizeigesetz wird der Landsgemeinde ein vollständig 
neuer, bürgerfreundlicher Erlass vorgelegt. Die Kantonspolizei erhält weder zusätzliche Kompetenzen, 
noch wird sie eingeschränkt. Im Vordergrund steht die Überführung vorhandener Bestimmungen in ein 
Gesetz im formellen Sinne und die Schliessung von gesetzgeberischen Lücken, die sich durch Bundesvor-
gaben, Datenschutz, und Rechtsprechung des Bundesgerichts ergaben. Im Polizeigesetz werden nur poli-
zeiliche Handlungen zur Gefahrenabwehr und Prävention geregelt. Die polizeiliche Tätigkeit innerhalb der 
Strafverfolgung richtet sich grundsätzlich nach der Strafprozessordnung. Diese wird an den allgemeinen 
Teil des Strafgesetzbuches angepasst und am Ende des Jahrzehnts durch eine neue Bundesstrafprozess-
ordnung abgelöst werden.

Die Aufgabenerfüllung der Kantonspolizei bzw. deren Organisation ist in unterschiedlichen Erlassen auf 
Verordnungsstufe geregelt. Diese stammen grösstenteils aus den sechziger und siebziger Jahren. Insbe-
sondere wegen der Neuorganisation der Kantonspolizei sind die rechtlichen Grundlagen heutigen Erfor-
dernissen anzupassen. Es sind Aufgaben und Organisation, Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen 
und Polizeikorps anderer Kantone und dem Bund zu regeln. Ebenso erfolgt die Normierung der polizei-
lichen Handlungs- und Eingriffsmittel, auch der Einsatz von Waffen, auf Gesetzesstufe. Bestimmungen 
über die Detailorganisation sind hingegen gemäss neuer Verwaltungsorganisation vom Regierungsrat zu 
erlassen.

Der Gesetzesentwurf wurde in der Vernehmlassung positiv beurteilt; Einwände wurden berücksichtigt. Der 
Landrat beantragt der Landsgemeinde, der Vorlage zuzustimmen.

1. Ausgangslage

Aufgaben,	Organisation,	Kompetenzen	und	Stellung	der	Kantonspolizei	sind	in	unterschiedlichen	Erlassen	
geregelt,	namentlich	in	der	Verordnung	über	die	Organisation	des	Polizeikorps,	im	Dienstreglement	für	das	
Polizeikorps,	im	Reglement	über	die	Beförderung	bei	der	Kantonspolizei,	in	der	Verordnung	über	die	Arbeits-
zeit,	Ruhetage,	Ferien	und	Urlaube	der	Angehörigen	der	Kantonspolizei	sowie	in	der	Verordnung	über	die	
Wohnsitzpflicht	der	kantonalen	Polizeibeamten.	Zudem	besteht	eine	interkantonale	Vereinbarung	über	die	
polizeiliche	 Zusammenarbeit	 in	 der	Ostschweiz,	 inkl.	Ausführungsbestimmungen	des	Regierungsrates.	 In	
personalrechtlicher	Hinsicht	sind	zudem	das	neue	Personalgesetz	und	dessen	Ausführungsbestimmungen	
zu	beachten.

Seit	den	Neunzigerjahren	wurden	in	verschiedenen	Kantonen	Polizeigesetze	geschaffen	oder	revidiert,	weil	
das	polizeiliche	Handeln	häufig	Eingriffe	in	die	von	der	Bundesverfassung	geschützten	Freiheitsrechte	erfor-
dert;	 dazu	 bedarf	 es	 einer	 gesetzlichen	 Grundlage.	 Schwerwiegende	 Einschränkungen	 müssen	 in	 einem	
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Gesetz	 im	 formellen	 Sinn	 vorgesehen	 und	 genügend	 konkret	 umschrieben	 sein.	 Gerade	 im	 Bereich	 der	
polizeilichen	Aufgaben	als	klassischem	Fall	der	Eingriffsverwaltung	sind	Grundrechtseingriffe	unterschied-
lichster	Art	und	Intensität	keine	Seltenheit.	Polizeiliche	Regelungen	sehen	ein	unmittelbares	Eingreifen	der	
staatlichen	Organe,	die	Anwendung	von	Zwangsmassnahmen	und	–	zum	Zweck	der	Abwehr	von	abstrakten	
Gefahren	–	Bewilligungspflichten	oder	Verhaltensregeln	vor.	

Auch	sind	für	die	polizeiliche	Datenverarbeitung	aufgrund	des	Datenschutzes	rechtliche	Rahmenbedingungen	
erforderlich.	Der	Ausbau	der	Informatikinstrumente	der	Polizeidienste	von	Bund	und	Kantonen	verstärkt	die	
Notwendigkeit	 gesetzlicher	 Normierung.	 Die	 Polizei	 braucht	 nicht	 nur	 dann,	 wenn	 sie	 physischen	 Zwang	
einsetzt,	eine	Rechtfertigung	 für	die	Grundrechtsbeeinträchtigung,	sondern	auch	wenn	sie	mit	Personen-
daten	umgeht,	die	nur	mittelbar,	nicht	physisch	spürbar,	Wirkungen	haben,	die	aber	dennoch	zu	Beeinträch-
tigungen	der	Grundrechte	führen	können.

Die	Rechtsprechung	des	Europäischen	Gerichtshofes	sowie	des	Bundesgerichtes	zu	den	Grundrechten	und	
Verfahrensgarantien	wirkt	sich	auf	das	Polizeirecht	aus.	Das	Bewusstsein	für	die	Bedeutung	des	materiellen	
Polizeirechts	stieg,	weil	die	Polizei	in	der	Strafverfolgung	nicht	mehr	nur	als	Gehilfin	der	Staatsanwaltschaft	
bzw.	des	Verhöramtes	gesehen	wird,	sondern	einen	wesentlichen	Teil	der	Ermittlungsaufgaben,	insbeson-
dere	in	den	ersten	Phasen	der	Untersuchung,	selbstständig	wahrnimmt.

2. Handlungsbedarf

Der	Kanton	Glarus	besitzt	keinen	Erlass,	der	die	Polizeiarbeit	auf	der	Stufe	eines	formellen	Gesetzes	regelt.	
Die	Aufgabenerfüllung	der	Kantonspolizei	bzw.	deren	Organisation	ist	 in	unterschiedlichen,	meist	aus	den	
sechziger	und	siebziger	Jahren	stammenden	Erlassen	auf	Verordnungsstufe	festgelegt.	Insbesondere	wegen	
der	 Neuorganisation	 der	 Kantonspolizei	 sind	 die	 rechtlichen	 Grundlagen	 heutigen	 Erfordernissen	 anzu-
passen.	Es	sind	die	Aufgaben	und	die	Organisation	der	Kantonspolizei,	die	Zusammenarbeit	mit	anderen	
Dienststellen	sowie	den	Polizeikorps	anderer	Kantone	und	dem	Bund	zu	regeln.	Ebenso	erfolgt	die	längst	
fällige	Normierung	der	polizeilichen	Massnahmen,	inkl.	des	polizeirechtlichen	Schusswaffengebrauchs	auf	
Gesetzesstufe.

3. Grundzüge des Gesetzes

Die	 Kantonspolizei	 erhält	 weder	 zusätzliche	 Kompetenzen,	 noch	 wird	 sie	 eingeschränkt.	 Es	 werden	 die	
bestehenden	 geschriebenen	 und	 ungeschriebenen	 Regelungen,	 aufbauend	 auf	 der	 Rechtsprechung	 des	
Bundesgerichts	und	des	Europäischen	Gerichtshofes,	als	materielles	Polizeirecht	auf	Gesetzesstufe	erlassen.	
Das	Gesetz	legt	des	Weiteren	die	interkantonale	polizeiliche	Zusammenarbeit	und	zusätzliche	Handlungs-	
und	Eingriffsmittel	zur	Auftragserfüllung	und	Gefahrenabwehr	fest.	–	Es	regelt	nur	polizeiliche	Handlungen	
zwecks	Gefahrenabwehr	und	Prävention.	Diejenigen	innerhalb	der	Strafverfolgung	richten	sich	grundsätzlich	
nach	der	Strafprozessordnung.	Bestimmungen	über	die	eigentliche	Organisation	finden	sich	nur	wenige	im	
Gesetz;	gemäss	neuer	Verwaltungsorganisation	ist	für	die	organisatorische	Ausgestaltung	der	Regierungsrat	
zuständig.

Die	 neuesten	 Polizeigesetze	 zeigen,	 welche	 gesetzgeberischen	 Möglichkeiten	 bestehen,	 um	 den	 Bedürf-
nissen	von	Effizienz	und	Rechtsstaatlichkeit	Rechnung	zu	tragen.	Das	Glarner	Polizeigesetz	lehnt	sich	denn	
auch	in	wesentlichen	Bereichen	an	Gesetze	anderer	Kantone	an.

4. Vernehmlassungsverfahren

In	 der	 Vernehmlassung	 äusserten	 sich	 22	 Gemeinden;	 13	 wendeten	 nichts	 ein	 bzw.	 enthielten	 sich	 einer	
Stellungnahme;	neun	kommentierten	einzelne	Bestimmungen	und	schlugen	Anpassungen	vor.	Der	Gesetzes-
entwurf	wurde	durchwegs	als	notwendig	begrüsst	und	positiv	beurteilt.	Von	den	Vorbringen,	die	sich	auf	
einzelne	Bestimmungen	bezogen,	wurden	einige	aufgenommen.	Insbesondere	kann	das	Polizeikommando	
keine	Einsätze	im	Ausland	anordnen.	Eine	generelle	Ausweispflicht	und	ein	Namensschild	auch	für	unifor-
mierte	 Polizeiangehörige	 wurden	 nicht	 eingeführt;	 als	 Zwischenlösung	 müssen	 sich	 uniformierte	 Polizei-
angehörige	auf	Verlangen	ausweisen.	

Aufgenommen	wurden	wie	in	sämtlichen	anderen	neuen	Polizeigesetzen	Bestimmungen	über	die	Wegwei-
sung	und	Fernhaltung,	bzw.	Zutrittsverbot	bei	häuslicher	Gewalt,	und	–	entgegen	dem	regierungsrätlichen	
Vorschlag	–	die	Voraussetzung	des	Schweizer	Bürgerrechts	für	Polizeibeamte	in	Uniform.	
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5. Detailkommentar

I. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1; Geltungsbereich

Das	Gesetz	grenzt	das	polizeiliche	Handeln	im	Rahmen	der	Strafverfolgung	von	den	Aufgaben	ab,	welche	die	
Polizei	zwecks	Gefahrenabwehr	und	Prävention	wahrnimmt	(Abs.	2).

Artikel 2; Aufgaben

Die	Prävention	ist	eine	wesentliche	Aufgabe	der	Kantonspolizei	(Abs.	1	Bst.	a – c).	Sie	gilt	insbesondere	dem	
Verhindern	von	Straftaten	und	Unfällen.	–	Die	Abwehr	von	unmittelbar	drohenden	Gefahren	für	die	öffentliche	
Sicherheit	und	Ordnung	sowie	die	Beseitigung	eingetretener	Störungen	gehören	zu	den	Kernaufgaben	der	
Polizei	(Bst.	d).	Eine	unmittelbar	drohende	Gefahr	liegt	vor,	wenn	bei	ungehindertem	Verlauf	der	Dinge	und	
nach	 der	 allgemeinen	 Lebenserfahrung	 oder	 dem	 gesicherten	 Stand	 der	 Wissenschaft	 mit	 hinreichender	
Wahrscheinlichkeit	 ein	 Schaden	 für	 die	 polizeilichen	 Schutzgüter	 eintritt.	 –	 Es	 besteht	 eine	 allgemeine	
Hilfepflicht	gegenüber	Menschen,	die	unmittelbar	an	Leib	und	Leben	bedroht	oder	anderweitig	in	Not	sind		
(Bst.	e).	Es	geht	um	die	Hilfestellung	in	ernsthaften	Notlagen	existenzieller	Art,	bei	lebensbedrohenden	Situ-
ationen	oder	Gefahren,	aus	welcher	sich	die	betroffene	Person	nicht	selber	befreien	kann	oder	bei	welchen	
sie	auf	unmittelbare	Hilfe	Dritter	angewiesen	ist.	–	Im	Bereich	Strafverfolgung	obliegen	der	Kantonspolizei	
vermehrt	Tätigkeiten,	die	sich	vor	allem	aus	der	Strafprozessordnung	ergeben	(Bst.	f).	Die	eidgenössische	
Strafprozessordnung	wird	die	Kompetenzen	der	Polizei	 im	Rahmen	der	Strafverfolgung	eingehend	regeln.	
–	Die	Kantonspolizei	kann	auch	ohne	Auftrag	der	Justiz	Abklärungen	treffen,	insbesondere	beim	Verifizieren	
von	Hinweisen	aus	der	Bevölkerung	(Bst.	g).	–	Sie	ist	für	das	Sicherstellen	der	Einsatzleitung	bei	Ereignissen	
zuständig,	 bei	 denen	 mehrere	 Organisationen	 zur	 Bewältigung	 mitwirken,	 wie	 Verkehrsunfälle,	 Brände,	
Unglücksfälle	 usw.	 (Bst.	 h).	 –	 Der	 Aufgabenkatalog	 enthält	 zwar	 die	 wichtigsten	 Aufgaben	 der	 Kantons-
polizei,	ist	jedoch	nicht	abschliessend	(Bst.	 i).	Spezialerlasse	können	der	Kantonspolizei	weitere	Aufgaben	
zuweisen.

Der	 Kantonspolizei	 obliegt	 ausnahmsweise	 und	 unter	 bestimmten	 Voraussetzungen	 der	 Schutz	 privater	
Rechte	 (Abs.	2).	Voraussetzung	 ist,	dass	die	 zu	schützenden	Rechte	glaubhaft	 sind,	gerichtlicher	Schutz	
nicht	rechtzeitig	zu	erlangen	ist	und	ohne	polizeiliche	Hilfe	die	Ausübung	des	Rechts	vereitelt	oder	wesentlich	
erschwert	würde.	Für	den	Schutz	privater	Rechte	die	Polizei	heranzuziehen,	wird	die	Ausnahme	bleiben.	In	
der	Regel	sind	private	Rechte	auf	dem	Zivilweg	durchzusetzen.

Der	 präventive	 Bundesstaatsschutz	 richtet	 sich	 nach	 Bundesrecht	 (Bundesgesetz	 über	 Massnahmen	 zur	
Wahrung	der	inneren	Sicherheit,	BWIS).	Der	Bund	überlässt	den	Kantonen	die	Ausgestaltung	der	organisato-
rischen	Einzelheiten	(Art.	6		f.	BWIS).	Diese	werden	dem	Regierungsrat	zugewiesen	(Abs.	3).

Artikel 3; Vollzugshilfe

Die	Vollzugshilfe	 ist	 eine	Unterart	der	Amtshilfe.	Sie	bezeichnet	die	Hilfeleistung,	welche	die	Anwendung	
unmittelbaren	Zwangs	oder	die	Ausübung	polizeilicher	Befugnisse	beinhaltet.	Es	kann	nicht	einfach	gene-
relle	Vollzugshilfe	beansprucht	werden.	Die	Gesuche	haben	sich	auf	Einzelfälle	zu	beschränken.	Zudem	sind	
sie	aus	Beweisgründen	grundsätzlich	schriftlich	zu	stellen	(Abs.	2).	Besondere	Bestimmungen	über	die	Amts-	
und	Rechtshilfe	bleiben	vorbehalten.	Die	Vollzugshilfe	hat	zur	Durchsetzung	der	Rechtsordnung	erforderlich	
zu	sein.

Artikel 4; Information der Öffentlichkeit

Es	wird	eine	gesetzliche	Grundlage	für	die	dem	öffentlichen	Interesse	dienende	Informationsarbeit	(Warnungen	
vor	Gefahren,	Orientierungen	über	Verkehrssituationen	usw.)	geschaffen.

Artikel 5; Zusammenarbeit

Die	Kantonspolizei	bildet	Teil	eines	übergeordneten	Systems	zur	Aufrechterhaltung	der	öffentlichen	Sicher-
heit	 und	 Ordnung.	 Sie	 ist	 zur	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 Polizeien	 der	 anderen	 Kantone,	 den	 Polizei-	 und	
Sicherheitsdiensten	des	Bundes	sowie	im	Rahmen	des	Bundesrechtes	mit	entsprechenden	ausländischen	
Stellen	kompetent	(Abs.	1).	In	der	Praxis	funktioniert	die	polizeiliche	Zusammenarbeit	auf	den	verschiedensten	
Ebenen	ohne	Probleme,	so	z.B.	im	Ostschweizer	Polizeikonkordat,	in	dem	verschiedene	Arbeitsgruppen	in	
diversen	Fachbereichen	 regelmässig	 tagen.	Operativ	sind	Einsätze	zugunsten	des	WEF	 (World	Economic	
Forum)	in	Davos,	Verkehrskontrollen	oder	die	Zusammenarbeit	bei	Polizeiapplikationen	zu	erwähnen.

Für	Genehmigung,	Änderung,	Kündigung	von	Konkordaten	und	Verträgen	sowie	den	grenzüberschreitenden	
Polizeieinsatz	wird	auf	die	Kantonsverfassung	(Art.	69	Abs.	2	Bst.	a,	89	Bst.	e	und	99	Bst.	c	KV)	verwiesen	
(Abs.	 2).	 Namentlich	 für	 einen	 kleineren	 Kanton	 ist	 die	 Mitgliedschaft	 in	 einem	 Konkordat	 sinnvoll.	 Die	
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kantonalen	Polizeikräfte	reichen	unter	Umständen	nicht	aus,	um	die	Sicherheit	der	Bevölkerung	zu	gewähr-
leisten.	Grundsätzlich	ist	der	Regierungsrat	zuständig	für	die	Anordnung	des	Einsatzes	der	Kantonspolizei	in	
anderen	Kantonen	und	im	Ausland	bzw.	für	das	Ersuchen	um	Unterstützung	(Abs.	3).	Nur	bei	hoher	zeitlicher	
und	sachlicher	Dringlichkeit	kann	der	Polizeikommandant	hierüber	befinden,	allerdings	nur	über	Einsätze	im	
Inland,	wobei	das	zuständige	Departement	sofort	in	Kenntnis	zu	setzen	ist	(Abs.	4).

II. Grundsätze polizeilichen Handelns

Artikel 6; Gesetzmässigkeit

Der	Grundsatz	der	Gesetzmässigkeit	stellt	ein	fundamentales	Rechtsprinzip	dar	(Art.	5	Abs.	1	Bundesver-
fassung	[BV])	und	würde	ohne	Erwähnung	gelten.	Aufgrund	seiner	grossen	Bedeutung	im	Polizeirecht	ist	es	
angebracht,	ihn	speziell	aufzuführen.	Das	Bundesgericht	verlangt	für	schwerwiegende	Grundrechtseingriffe	
durch	polizeiliches	Handeln	eine	klare,	hinreichend	bestimmte	Verankerung	in	einem	formellen	Gesetz.	

Artikel 7; Verhältnismässigkeit

Auch	die	Verhältnismässigkeit	stellt	ein	fundamentales	Rechtsprinzip	dar	(Art.	5	Abs.	2	BV),	weshalb	es	eben-
falls	speziell	erwähnt	ist.	Es	verlangt,	dass	das	polizeiliche	Handeln	zur	Erfüllung	der	polizeilichen	Aufgaben	
geeignet	und	notwendig	ist	(Abs.	1).	Es	ist	jeweils	die	mildeste	Massnahme	oder	das	mildeste	Zwangsmittel	
für	die	betroffene	Person	und	die	Allgemeinheit	zu	ergreifen	(Abs.	2);	es	darf	sich	kein	in	einem	Missverhältnis	
zum	verfolgten	Zweck	stehender	Nachteil	ergeben	(Abs.	3).

Artikel 8; Polizeiliche Generalklausel

Die	polizeiliche	Generalklausel	hat	eine	verfassungsmässige	Grundlage	(Art.	36	Abs.	1	BV),	laut	der	Einschrän-
kungen	der	Grundrechte	in	Fällen	ernster,	unmittelbarer	und	nicht	anders	abwendbarer	Gefahren	auch	ohne	
gesetzliche	Grundlage	zulässig	sind.	Es	sind	aber	die	übrigen	Voraussetzungen	(Verhältnismässigkeit,	öffent-
liches	Interesse,	Rücksicht	auf	den	Kerngehalt	eines	Grundrechts)	zu	berücksichtigen.	Die	abzuwehrende	
Gefahr	für	die	öffentliche	Ordnung	muss	deshalb	direkt	und	schwerwiegend	sein	und	fundamentale	Rechts-
güter	wie	Leib	und	Leben	betreffen.	

Artikel 9; Adressaten polizeilichen Handelns

Die	Adressaten	des	polizeilichen	Handelns	werden	definiert	(Abs.	1	und	2).	Dem	Grundsatz	nach	soll	es	sich	
gegen	Störer	 richten	und	nicht	gegen	Unbeteiligte	oder	bloss	mittelbare	Verursacher	des	polizeiwidrigen	
Zustandes.	Es	ist	diejenige	Person	zu	bestimmen,	welche	die	gebotenen	Massnahmen	zur	Erhaltung	oder	
Wiederherstellung	des	polizeikonformen	Zustandes	zu	treffen	oder	einen	polizeilichen	Eingriff	zu	dulden	hat.	
Störer	 ist	derjenige,	der	durch	sein	eigenes	oder	ihm	zurechenbares	fremdes	Verhalten	eine	Störung	oder	
Gefahr	verursacht	(Verhaltensstörer)	oder	dessen	Sachen	aufgrund	ihres	Zustands	oder	ihrer	Beschaffenheit	
für	eine	solche	Situation	verantwortlich	sind	 (Zustandsstörer).	Zustandsstörer	 ist	 insbesondere,	wer	nicht	
als	Eigentümer,	sondern	als	Mieter	oder	unrechtmässig	als	Dieb	die	Verfügungsgewalt	über	ein	Tier	oder	
einen	Gegenstand	innehat,	von	dem	eine	unmittelbare	Gefahr	oder	Störung	ausgeht.	Wer	im	Einzelfall	Störer	
ist,	bestimmt	sich	ausschliesslich	nach	objektiven	Kriterien.	Subjektive	Elemente,	wie	ein	Verschulden	des	
Störers	werden	nicht	verlangt.	Das	Verhältnismässigkeitsprinzip	verlangt	aber,	dass	unter	mehreren	Störern	
primär	 derjenige	 in	 Anspruch	 genommen	 wird,	 der	 den	 ordnungsgemässen	 Zustand	 mit	 dem	 geringsten	
Aufwand	wiederherstellen	kann.

Massnahmen	können	sich	ausnahmsweise	auch	gegen	Nichtstörer	richten,	z.B.	Evakuationen	bei	Bombendro-
hungen	oder	anderen	Gefahren	wie	ausströmendes	Gas,	Amok-Schützen	(Abs.	3).	In	diesen	Fällen	sind	inner-
halb	des	Verhältnismässigen	und	Zumutbaren	die	drei	strengen,	kumulativ	zu	erfüllenden	Voraussetzungen	
einzuhalten.

Artikel 10; Ausweispflicht

Es	wird	eine	Ausweispflicht	 für	Polizeiangehörige	statuiert.	Selbstverständlich	gilt	sie	nur	dort,	wo	es	die	
Situation	zulässt.	Die	Polizeiuniform	gilt	weiterhin	als	Ausweis.	Auf	Nachfrage	hin	haben	sich	uniformierte	
Polizeiangehörige	zudem	so	auszuweisen,	dass	sie	identifizierbar	sind	(Namensschild,	Polizeiausweis).

Artikel 11; Dokumentation

Die	Kantonspolizei	hat	ihr	Handeln	angemessen	zu	dokumentieren.	Dies	dient	einerseits	der	Rechtssicher-
heit,	im	Besonderen	in	nachfolgenden	Strafverfahren,	andererseits	dem	Schutz	der	Polizeifunktionäre,	denen	
oft	unrecht-	oder	unverhältnismässiges	Handeln	vorgeworfen	wird.	
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III. Polizeiliche Massnahmen

Polizeiliche	 Massnahmen	 beschränken	 regelmässig	 Grundrechte,	 wie	 persönliche	 Freiheit,	 Eigentums-
garantie	oder	Versammlungsfreiheit.	Polizeilich	motivierte	Grundrechtsbeschränkungen	haben	den	verfas-
sungsrechtlichen	Anforderungen	zu	entsprechen.	Sie	müssen	sich	auf	eine	genügende	gesetzliche	Grund-
lage	stützen,	im	überwiegenden	öffentlichen	Interesse	liegen,	verhältnismässig	sein	und	den	Kerngehalt	des	
entsprechenden	Grundrechts	wahren.

Artikel 12; Personenkontrolle, Identitätsfeststellung

Personenkontrollen	und	Identitätsfeststellungen	(z.B.	Milieukontrollen,	Kontrollen	an	Bahnhöfen	und	an	Veran-
staltungen)	geben	oft	Anlass	für	weitere	Massnahmen	und	dürfen	nicht	als	Schikane	missbraucht	werden.	
Für	die	Identitätskontrolle	(Abs.	1)	muss	ein	sachlicher	Grund	vorliegen,	der	in	einer	polizeilichen	Aufgabe	
begründet	liegt.	Eine	Verdachtslage	ist	nicht	vorausgesetzt.	Es	genügt	der	sachliche	Grund,	dass	die	Identi-
tätsfeststellung	der	öffentlichen	Sicherheit	und	Ordnung	dient.	–	Da	nicht	von	einer	generellen	Pflicht	für	das	
Mitführen	eines	Ausweises	ausgegangen	wird,	sind	«mitgeführte»	Ausweise	erwähnt	 (Abs.	2).	Eine	solche	
Pflicht	kann	sich	allerdings	aus	spezialgesetzlichen	Normen	ergeben,	wie	bezüglich	des	Führerausweises.	
–	Ist	die	Identität	einer	angehaltenen	Person	an	Ort	und	Stelle	nicht	sicher	feststellbar	oder	wäre	dies	nur	
mit	Schwierigkeiten	möglich,	kann	die	Polizei	die	Person	als	Ultima	Ratio	auf	die	Polizeidienststelle	führen		
(Abs.	3).	Auch	diese	Massnahme	unterliegt	dem	Grundsatz	der	Verhältnismässigkeit.	

Artikel 13; Erkennungsdienstliche Massnahmen

Erkennungsdienstliche	Massnahmen	dienen	dazu,	eine	Person	zu	identifizieren.	Sie	gehören	zu	den	Grund-
tätigkeiten	der	Polizei.	Zu	unterscheiden	sind	die	durch	den	Verhörrichter	angeordneten	erkennungsdienstli-
chen	Massnahmen	von	jenen,	die	von	der	Kantonspolizei	selbstständig	vorgenommen	werden;	die	letzteren,	
von	Justiz-	bzw.	Verwaltungsbehörden	unabhängig	erfolgenden	Fälle	werden	geregelt.	Deren	Zweck	richtet	
sich	 neben	 der	 Feststellung	 der	 Identität	 auf	 die	 Verhinderung	 künftiger	 und	 auf	 das	 Aufklären	 erfolgter	
Straftaten.	–	Die	erkennungsdienstlichen	Massnahmen	werden	aufgezählt	 (Abs.	2).	Der	Begriff	«insbeson-
dere»	ist	gerechtfertigt,	da	eine	abschliessende	Aufzählung	keine	Anpassung	an	den	Einzelfall	und	an	die	
technische	Entwicklung	zuliesse.	Der	Hinweis	auf	die	Vorschriften	des	Bundes	bezieht	sich	lediglich	auf	die	
DNA-Proben,	nicht	auf	die	übrigen	erkennungsdienstlichen	Massnahmen.

Artikel 14; Befragung, Vorladung, Vorführung

Die	Kantonspolizei	hat	die	zu	befragenden	Personen	über	ihre	Rechte	zu	belehren	(Abs.	1).	Gemeint	ist	in	
erster	Linie	das	Recht	auf	Zeugnisverweigerung	und	das	Recht	auf	Verweigerung	der	Aussage	bei	einem	
Verdächtigten.	Denkbar	ist	das	weitere	Fassen	dieser	Verfahrensgarantien	in	der	Praxis,	wie	das	Recht	einer	
anwaltlichen	Vertretung	bei	einer	polizeilichen	Befragung	(Anwalt	der	ersten	Stunde).	Bei	der	Befragung	von	
Minderjährigen	dürfen	Obhutsberechtigte	anwesend	sein.	Die	Polizei	kann	Personen	für	die	Identitätsfest-
stellung,	für	erkennungsdienstliche	Massnahmen	und	eine	Befragung	vorladen	(Abs.	2).	Die	Vorgeladenen	
trifft	eine	Erscheinungspflicht,	unabhängig	des	Rechts	auf	Aussageverweigerung.	Auf	die	Möglichkeit	einer	
Vorführung	ist	vorgängig	hinzuweisen,	sofern	es	die	Umstände	zulassen	(Abs.	3).	Wer	einer	Vorladung	nicht	
Folge	leistet,	kann	ausgeschrieben	werden	(vgl.	Art.	18	Abs.	1	Bst.	a).

Artikel 15; Wegweisung, Fernhaltung

Die	 Kantonspolizei	 darf	 unter	 bestimmten	 Voraussetzungen	 eine	 oder	 mehrere	 Personen	 von	 einem	 Ort	
vor	übergehend	 wegweisen	 oder	 fernhalten.	 Dies	 ist	 formlos	 möglich,	 weil	 die	 Polizei	 in	 der	 Regel	 rasch	
handeln	 muss	 (z.B.	 Wegweisung	 von	 «Gaffern»).	 Weitergehende	 Zwangsmittel	 (Verfügungen,	 Verfügung	
unter	Strafandrohung	gemäss	Art.	292	Schweizerisches	Strafgesetzbuch)	sind	nicht	notwendig.	Mit	dieser		
Regelung	 ist	 kein	 Freibrief	 verbunden,	 um	 gegen	 Personen	 vorzugehen,	 die	 sich	 ausserhalb	 der	 Norm	
bewegen.	Sie	dient	der	raschen	Wahrung	der	Sicherheit	und	Ordnung	und	ermöglicht	polizeiliches	Handeln	
im	präventiven	Bereich.

Artikel 16; Wegweisung und Zutrittsverbot bei häuslicher Gewalt

Mit	 der	 Einführung	 der	 eidgenössischen	 Strafprozessordnung	 wird	 die	 Regelung	 der	 häuslichen	 Gewalt	
auf	 kantonaler	 Ebene,	 insbesondere	 bezüglich	 der	 Zuständigkeiten,	 zu	 überdenken	 sein.	 Daher	 sind	 die	
Normen	über	die	häusliche	Gewalt	einstweilen	in	der	Strafprozessordnung	zu	belassen.	Die	Kantone	sind	
verpflichtet,	eine	Stelle	zu	bezeichnen,	die	im	Krisenfall	die	sofortige	Ausweisung	der	verletzenden	Person	
aus	 der	 gemeinsamen	 Wohnung	 verfügen	 kann,	 und	 das	 Verfahren	 zu	 regeln	 (Art.	 28b	 Abs.	 4	 ZGB).	 Die	
polizeilichen	Befugnisse	sind	klarer	gefasst.	Der	Wortlaut	ist	an	das	Bundesrecht	angepasst	(Abs.	1)	und	von	
Artikel	57a	Strafprozessordnung	(StPO)	übernommen	(Abs.	2	und	3).	Die	Befugnisse	von	Verhöramt	und	Zivil-
richter	bleiben	in	der	StPO	geregelt,	worauf	verwiesen	wird	(Abs.	4).	
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Artikel 17; Polizeigewahrsam

Der	Polizeigewahrsam	stellt	einen	schweren	Eingriff	in	die	persönliche	Freiheit	der	Betroffenen	dar.	Die	Anwen-
dungsfälle	sind	deshalb	im	Gesetz	abschliessend	aufgezählt.	Der	Katalog	orientiert	sich	an	den	Lösungen	
anderer	Kantone	(Abs.	1).	Der	Gewahrsam	dauert	maximal	24	Stunden	(Abs.	3).	Grundsätzlich	bedarf	jeder	
Gewahrsam	einer	richterlichen	Überprüfung	(Art.	5	Ziff.	3	Europäische	Menschenrechtskonvention,	EMRK).	
Nach	geltender	Praxis	ist	es	jedoch	zulässig,	eine	Person	für	maximal	24	Stunden	ohne	richterliche	Überprü-
fung	festzuhalten.	Die	festgenommene	Person	ist	über	ihre	Rechte	(u.	a.	Recht	auf	Zeugnisverweigerung	und	
Verweigerung	der	Aussage,	evtl.	Anwalt	der	ersten	Stunde)	zu	belehren.	Bei	der	Befragung	von	Minderjäh-
rigen	dürfen	Obhutsberechtigte	anwesend	sein.

Artikel 18; Ausschreibung

Sämtliche	 Voraussetzungen	 für	 eine	 Ausschreibung	 sind	 aufgeführt	 (Abs.	 1),	 welche	 auf	 verschiedene	
Art	 erfolgen	 kann:	 polizeiinterne	 Verbreitung	 einer	 angeordneten	 Festnahme,	 Aufenthaltsnachforschung	
über	 die	 polizeilichen	 Übermittlungskanäle	 (RIPOL,	 Interpol),	 öffentliche	 Bekanntmachung	 durch	 Medien,	
Plakatanschläge	 und	 dergleichen.	 Die	 Ausschreibung	 ist	 zu	 widerrufen,	 sobald	 ihr	 Grund	 wegfällt.	 Die	
Polizeibehörden	werden	ermächtigt	Personendaten	an	andere	Polizeibehörden	weiterzugeben.	Die	Art	der	
Ausschreibung	muss	sich	nach	den	Bedürfnissen	richten	(Abs.	2).	Es	gilt	wiederum	das	Verhältnismässig-
keitsprinzip.

Artikel 19; Zuführung unmündiger, entmündigter, eingewiesener Personen

Von	Gesetzes	wegen	oder	aufgrund	einer	Verfügung	sind	für	Dritte	verantwortliche	Personen	zu	unterstützen,	
indem	Aufgegriffene	den	Inhabern	der	elterlichen	Gewalt	oder	der	zuständigen	Anstalt	zurückgeführt	werden.	
Dies	kommt	primär	bei	entlaufenen	Minderjährigen	oder	bei	aus	psychiatrischen	Kliniken	Abgängigen	zur	
Anwendung.

Artikel 20; Durchsuchen von Personen

Das	Durchsuchen	von	Personen	dient	dem	Auffinden	körperfremder	Gegenstände	oder	Spuren	in	den	Klei-
dungsstücken	oder	am	Körper	selbst.	Mit	Körperöffnungen	ist	beispielsweise	der	Mund	(Öffnen	des	Mundes	
beim	Sicherstellen	von	Kokain-Kügelchen),	mit	Körperhöhlen	die	Achselhöhlen	gemeint.	Körperliche	Durch-
suchungen,	die	nur	mit	Hilfsmitteln	durchgeführt	werden	können,	müssen	von	medizinischem	Fachpersonal	
vorgenommen	werden.	Mit	Ausnahme	von	dringenden	Fällen	muss	die	Durchsuchung	von	einer	Person	glei-
chen	Geschlechts	vorgenommen	werden.	

Artikel 21; Durchsuchen von Gegenständen

Gesetze	anderer	Kantone	sehen	bei	Abwesenheit	der	betroffenen	Person	für	das	Durchsuchen	von	Sachen	
das	Beiziehen	einer	Vertreterin	oder	eines	Vertreters	resp.	einer	Zeugin	oder	eines	Zeugen	vor.	Die	Lösung	
der	Protokollierungspflicht	erscheint	zweckmässiger.

Artikel 22; Betreten von nicht öffentlichen Grundstücken

Dem	 Betreten	 von	 nicht	 öffentlichen	 bzw.	 privaten	 Grundstücken	 kommt	 für	 die	 Erfüllung	 polizeilicher	
Aufgaben	eine	besondere	Bedeutung	zu,	weshalb	sich	eine	besondere	Regelung	aufdrängt.	Beispielsweise	
kann	das	Betreten	eines	Privatgrundstückes	notwendig	sein,	um	bei	einer	unmittelbar	drohenden	Gefahr	
Hilfs-	und	Sicherheitsvorkehrungen	zu	treffen.	Das	öffentliche	Interesse	an	der	Gefahrenbeseitigung	über-
wiegt	das	private	Interesse	der	am	Grundstück	berechtigten	Person.

Artikel 23; Betreten und Durchsuchen von nicht öffentlichen Räumlichkeiten

Soweit	es	sich	um	Räumlichkeiten	handelt,	die	der	Allgemeinheit	offen	stehen,	bedarf	es	keiner	speziellen	
Regelung;	sie	sind	auch	für	die	Polizei	frei	zugänglich.	Die	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	bzw.	des	Haus-
rechts	stellt	ein	wichtiges	Grundrecht	dar	(Art.	13	BV,	Art.	8	EMRK).	Deshalb	ist	der	Katalog	der	möglichen	
Tatbestände	eng	und	abschliessend	gehalten.	Bei	der	Durchsuchung	von	nicht	öffentlichen	Räumlichkeiten	
ist	in	jedem	Fall	–	somit	auch	bei	Anwesenheit	der	die	Sachherrschaft	ausübenden	Person	–	ein	Protokoll	zu	
erstellen.
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Artikel 24; Sicherstellen von Tieren, Gegenständen

Das	Sicherstellen	von	Gegenständen	oder	Tieren	führt	zu	einer	Beschränkung	der	Eigentumsgarantie	und	
bedarf	einer	gesetzlichen	Grundlage,	welche	die	Tatbestände	umschreibt,	die	eine	Sicherstellung	erlauben	
(Abs.	1).	Es	geht	im	Wesentlichen	um	das	Verhindern	von	Straftaten	und	die	Abwehr	von	Gefahren	für	die	
öffentliche	 Sicherheit	 und	 Ordnung	 (wichtigstes	 Beispiel:	 Sicherstellung	 von	 Natels	 im	 Drogenhandel).	
Sobald	der	Grund	 für	die	Sicherstellung	dahinfällt,	wird	der	Gegenstand	zurückgegeben,	wobei	dies	von	
der	Zahlung	der	Kosten	abhängig	gemacht	werden	kann	(Abs.	2).	Nicht	zu	den	Aufgaben	der	Polizei	gehört	
es,	 festzustellen,	wer	Anspruch	auf	einen	Gegenstand	hat.	Dies	 ist	 im	Streitfall	auf	gerichtlichem	Weg	zu	
klären.	Die	Kantonspolizei	setzt	deshalb	Frist	zur	Erwirkung	eines	richterlichen	Entscheides,	wenn	mehrere	
Personen	Anspruch	auf	einen	zurückzugebenden	Gegenstand	erheben	oder	die	Berechtigung	zweifelhaft	ist	
(Abs.	3).	Nach	unbenutztem	Ablauf	der	Frist	wird	der	Gegenstand	jener	Person	zurückgegeben,	bei	der	er	
sichergestellt	wurde.	Können	Tiere	weder	zurückgegeben	noch	anderweitig	platziert	werden,	ist	der	Kantons-
tierarzt	beizuziehen	(Abs.	4).	Werden	die	Gegenstände	trotz	Aufforderung	mit	Fristansetzung	nicht	abgeholt	
oder	erhebt	niemand	Anspruch,	darf	sie	die	Kantonspolizei	verwerten	 (Abs.	5).	Sie	kann	den	Gegenstand	
früher	verwerten,	wenn	er	schneller	Wertminderung	ausgesetzt	ist	oder	seine	Aufbewahrung	mit	erheblichen	
Kosten	oder	Schwierigkeiten	verbunden	ist.	Sie	kann	einen	nicht	verwertbaren	Gegenstand	vernichten.

Artikel 25; Überwachung

Die	Polizei	kann	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	allgemein	zugängliche	Orte	mit	technischen	Geräten	offen	oder	
verdeckt	überwachen.	Sie	darf,	soweit	dies	notwendig	ist,	Bild-	und	Tonaufnahmen	machen.	Solche	Überwa-
chungen	stellen	einen	Eingriff	in	das	verfassungsmässige	Recht	auf	informationelle	Selbstbestimmung	dar,	
weshalb	sie	durch	ein	öffentliches	Interesse	oder	durch	den	Schutz	von	Grundrechten	Dritter	gerechtfertigt	
und	verhältnismässig	sein	müssen.

Artikel 26; Polizeiliche Berichte

Auf	Ersuchen	von	Behörden	und	Verwaltungsstellen	erstellt	die	Kantonspolizei	unter	bestimmten	Vorausset-
zungen	 Informationsberichte	über	eine	Person.	Diese	Berichte	enthalten	Wahrnehmungen,	Feststellungen	
und	Tatsachen,	hingegen	keine	Wertungen	und	Meinungsäusserungen.	Das	Gesuch	muss	den	Zweck	des	
Informationsberichts,	die	gesetzliche	Grundlage	und	die	Art	der	verlangten	Informationen	enthalten	(Abs.	2).	
Damit	liegt	die	Beweislast	für	die	Notwendigkeit	der	Berichtserstellung	bei	der	gesuchstellenden	Behörde.	
Drittpersonen	werden	nur	ausnahmsweise	und	nur	mit	ausdrücklichem	Auftrag	der	ersuchenden	Behörde	
befragt	(Abs.	3).

IV. Polizeilicher Zwang

Artikel 27; Grundsatz

Damit	die	Polizei	 ihre	Aufgaben	erfüllen	kann,	muss	sie	unter	Umständen	unmittelbaren	Zwang	ausüben.	
Unmittelbarer	Zwang	bedeutet	direkte	Einwirkung	auf	Personen,	Tiere	und	Gegenstände	durch	körperliche	
Gewalt,	durch	entsprechende	Hilfsmittel	(z.B.	Wasserwerfer,	Tränengas,	Pfefferspray,	Fesseln,	Hundeeinsatz,	
Strassensperren)	und	durch	Waffen	(z.B.	polizeilicher	Mehrzweckstock,	Schlagstöcke,	Gummischrot,	Schuss-
waffen).	Der	Anwendung	unmittelbaren	Zwangs	werden	durch	das	Verhältnismässigkeitsprinzip	Schranken	
gesetzt;	Zwang	ist	nur	zulässig,	wenn	andere	Mittel	nicht	zum	Ziel	führen.	Ist	er	unmittelbar	anzuwenden,	so	
ist	dasjenige	Mittel	zu	wählen,	das	voraussichtlich	am	wenigsten	schadet.	Der	Anwendung	hat	grundsätzlich	
eine	mündliche	oder	schriftliche	Androhung	vorauszugehen.	Nur	wenn	die	Umstände	eine	Androhung	nicht	
zulassen,	d.h.	wenn	die	sofortige	Anwendung	zur	Abwehr	einer	Gefahr	notwendig	ist,	kann	darauf	verzichtet	
werden.	Soweit	es	die	Umstände	zulassen,	ist	nach	der	Zwangsanwendung	Verletzten	Beistand	zu	leisten	
und	sofern	notwendig	ärztliche	Hilfe	zu	verschaffen.

Artikel 28; Fesselung

Das	Fesseln	(in	der	Regel	mit	Handschellen)	stellt	eine	typische	Erscheinungsform	polizeilicher	Gewalt	aber	
auch	einen	erheblichen	Eingriff	in	die	Persönlichkeitsrechte	dar.	Diese	Massnahme	ist	daher	im	Gesetz	zu	
regeln.	Die	Polizei	darf	erst	Fesseln	anlegen,	wenn	eine	Person	Widerstand	gegen	polizeiliche	Anordnungen	
leistet	oder	wenn	Gefahr	droht,	dass	sie	andere	Personen	angreift,	Tiere	verletzt,	Gegenstände	beschädigt	
oder	solche	einer	Sicherstellung	entzieht.

Artikel 29; Einsatz von Waffen 

Da	der	Einsatz	von	Waffen	in	höchste	Rechtsgüter	wie	das	Recht	auf	Leben	und	die	körperliche	Integrität	
eingreifen	kann,	ist	eine	Regelung	auf	Gesetzesstufe	unerlässlich.	Über	den	Gebrauch	von	Waffen	ist	unver-
züglich	dem	Polizeikommando	Meldung	zu	erstatten	 (Abs.	4).	Der	Schusswaffengebrauch	gilt	 unter	allen	
Umständen	als	ultimatives	Zwangsmittel;	die	Anwendungen	sind	daher	aufgezählt	(Abs.	1):	
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–		 Notwehr,	Notwehrhilfe,	Notstandshilfe	(Bst.	a),	
–		 	Anhalten	von	Personen,	die	eines	schweren	Verbrechens	oder	Vergehens	verdächtigt	werden	oder	ein	

solches	begangen	haben	(z.B.	Tötungsdelikt,	schwere	Körperverletzung,	Gefährdung	des	Lebens,	Raub,	
Angriff	auf	die	sexuelle	Freiheit,	Sprengstoffdelikt,	Brandstiftung)	und	sich	durch	Flucht	einer	Verhaftung	
entziehen	oder	zu	entziehen	versuchen	(Bst.	b	Ziff.	1);

–		 	begründeter	Verdacht	auf	Gefährdung	einer	Drittperson	an	Leib	und	Leben,	verbunden	mit	Widerstand	
gegen	eine	Festnahme	oder	Flucht/Fluchtversuch	(Bst.	b	Ziff.	2);

–		 Geiselbefreiung	(Bst.	b	Ziff.	3);
–		 	Verhinderung	eines	unmittelbar	drohenden	schweren	Verbrechens/Vergehens	an	Einrichtungen	der	Allge-

meinheit	(Bst.	b	Ziff.	4).
Dem	Schusswaffeneinsatz	hat	ein	Warnruf	vorauszugehen	 (Abs.	2).	Ausgenommen	sind	 lediglich	Fälle,	 in	
denen	sich	eine	Warnung	als	nutzlos	bzw.	als	nicht	mehr	möglich	erweist.	Es	kann	auch	ein	Warnschuss	
abgegeben	werden.

V. Polizeiliche Daten

Artikel 30; Grundsatz

Die	 Bestimmungen	 des	 Datenschutzgesetzes	 sind	 zu	 beachten	 (Abs.	 1),	 soweit	 Daten	 nicht	 in	 hängigen	
Strafverfahren,	eingeschlossen	die	polizeilichen	Untersuchungen	im	Ermittlungsverfahren,	bearbeitet	werden		
(Art.	 2	Abs.	1	Bst.	c	Datenschutzgesetz)	und	dieses	Gesetz	und	seine	Ausführungsbestimmungen	nichts	
anderes	regeln.	Es	wird	die	gesetzliche	Grundlage	geschaffen,	die	es	erlaubt,	Personendaten	zu	bearbeiten	
und	 die	 geeigneten	 Datenbearbeitungssysteme	 zu	 betreiben	 (Abs.	 2).	 Datenbearbeitung	 umfasst	 jeden	
Umgang	mit	Personendaten,	unabhängig	von	den	angewandten	Mitteln	und	Verfahren,	 insbesondere	das	
Beschaffen,	Aufbewahren,	Verwenden,	Umarbeiten,	Bekanntgeben,	Archivieren	oder	Vernichten	von	Daten.	
Die	wesentlichsten	Grundsätze	der	polizeilichen	Datenbearbeitung	werden	normiert.	

Artikel 31; Datenweitergabe

Daten	dürfen	weitergegeben	werden,	wenn	dies	gesetzlich	vorgesehen	ist	oder	erforderlich	ist,	für	die	Erfül-
lung	einer	öffentlichen	Aufgabe	aber	auch	zum	Schutz	der	Adressaten	der	Meldung	(Abs.	1	Bst.	a	und	b).	
Damit	 wird	 die	 Möglichkeit	 geschaffen,	 bedrohten	 Personen	 entsprechende	 Informationen	 zukommen	 zu	
lassen.	Die	Online-Abfrage	wird	auf	die	Polizeien	der	Kantone	und	den	Bund	beschränkt	 (Abs.	2)	und	die	
gesetzliche	Grundlage	für	die	Weitergabe	von	Daten	an	die	Kantonspolizei	geregelt,	soweit	dies	für	die	Erfül-
lung	ihrer	Aufgaben	notwendig	ist	(Abs.	3).

Artikel 32; Auskunft, Berichtigung

Es	wird	ein	ausdrückliches	Auskunfts-	und	Berichtigungsrecht	betreffend	die	persönlichen	Daten	verankert.

VI. Organisation

Artikel 34; Grundsatz

Der	Regierungsrat	 ist	 für	die	Organisation	der	Kantonspolizei	zuständig.	Namentlich	 regionale	oder	 fach-
spezifische	Einteilungen	sind	nicht	im	Gesetz,	sondern	in	der	regierungsrätlichen	Verordnung	festzuhalten,	
was	Flexibilität	gibt.

Artikel 35; Personalrecht

In	 personalrechtlicher	 Hinsicht	 gilt	 für	 Angehörige	 der	 Kantonspolizei	 grundsätzlich	 weiterhin	 das	 kanto-
nale	Personalrecht	(Abs.	1).	Speziell	ist	der	Wohnsitz-	und	Versetzungszwang,	welcher	garantiert,	dass	die	
Korpsangehörigen	in	Ereignisfällen	in	genügender	Zahl	vor	Ort	sind	(Abs.	2).	Ausgestaltung	und	Ausnahmen	
regelt	die	regierungsrätliche	Verordnung.	Das	Schweizer	Bürgerrecht	ist	Voraussetzung	für	die	Aufnahme	in	
das	eigentliche	Polizeikorps	der	Kantonspolizei,	nicht	 jedoch	für	die	Zivilangestellten	(z.B.	 für	Sekretariat,	
Informatik,	Unterhalt).	Bezüglich	der	Art	der	Disziplinarmassnahmen	wird	auf	Artikel	50	Absatz	1	Personal-
gesetz	verwiesen	(Abs.	3).	Die	Detailregelung	liegt	beim	Regierungsrat.

VII. Ortsgemeinden

Artikel 36; Grundsatz

Das	gesamte	Polizeiwesen	ist	grundsätzlich	Sache	des	Kantons.

Artikel 37; Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs

Den	Gemeinden	kann	die	Kontrolle	bzw.	die	Überwachung	des	ruhenden	Verkehrs	auf	ihrem	Gemeindegebiet	
übertragen	werden.
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VIII. Kosten-, Schadenersatz

Artikel 38; Kostenersatz

Personen,	 die	 eine	 polizeiliche	 Massnahme	 verursachen,	 können	 zum	 Kostenersatz	 verpflichtet	 werden		
(Abs.	 1).	 Der	 Regierungsrat	 setzt	 die	 Gebühren	 fest	 (Abs.	 2).	 Die	 Kantonspolizei	 kann	 auf	 deren	 Erhe-
bung	verzichten,	 insbesondere	bei	Veranstaltungen,	die	 ideellen,	kulturellen,	 touristischen	oder	sportlichen	
Zwecken	dienen.	Veranstalter	sind	verpflichtet	einen	angemessenen,	aus	qualifiziertem	Personal	bestehenden	
Ordnungs-	und	Sicherheitsdienst	zu	stellen	(Abs.	3).	Einzelheiten	werden	in	der	Verordnung	geregelt.

Artikel 39; Schadenersatz

Grundsätzlich	 ist	das	Staatshaftungsgesetz	anwendbar	 (Abs.	1).	Wer	von	sich	aus	oder	auf	Aufforderung	der	
Kantonspolizei	bei	der	Erfüllung	polizeilicher	Aufgaben	Hilfe	leistet,	soll	allfälligen	Schaden,	den	er	oder	sie	durch	
die	 Hilfeleistung	 erleidet,	 ersetzt	 erhalten.	 Es	 liegt	 im	 öffentlichen	 Interesse,	 dass	 die	 Bevölkerung	 weiterhin	
spontane	Hilfe	leistet	und	beim	Verüben	eines	Delikts	nicht	tatenlos	zusieht.	Keinen	Schadenersatz	erhalten	jene	
Personen,	die	deshalb	Schaden	erlitten,	weil	sie	vorsätzlich	oder	grobfahrlässig	handelten	(Abs.	2).

IX. Private Ordnungs-, Sicherheits-, Detekteidienste

Artikel 40; Pflichten

Die	Pflichten	der	im	privaten	Sicherheitsgewerbe	tätigen	Personen	(Abs.	1)	werden	ebenso	geregelt,	wie	deren	
Bestrafung	mit	Busse	bei	Pflichtverletzungen	(Abs.	2).	Detekteidienste	haben,	gleich	wie	die	Ordnungs-	und	
Sicherheitsdienste,	der	Kantonspolizei	nicht	generell	Auskunft	über	getroffene	und	geplante	Massnahmen	zu	
erteilen,	sondern	nur	insoweit	sie	für	die	polizeiliche	Aufgabenerfüllung	relevant	sind	(Abs.	1	Bst.	a).

Artikel 41; Bewilligung

Der	 Markt	 im	 Sicherheitsbereich	 boomt.	 Sicherheitsfirmen	 werden	 für	 verschiedenste	 Aufträge	 angefragt	
(z.B.	Tür-	oder	Billettkontrolle,	Personen-	und	Objektschutz,	Sicherheitsdienst,	Geldtransporte).	Derzeit	gibt	
es	in	diesem	Bereich	keine	grösseren	Probleme.	Um	bei	veränderter	Lage	Missbräuche	zu	verhindern	und	die	
Bevölkerung	vor	unseriösen	Geschäftspraktiken	zu	schützen,	kann	der	Regierungsrat	jederzeit	Regelungen	
erlassen	und	das	Sicherheitsgewerbe	einer	Bewilligungspflicht	unterstellen.	Analog	verhält	es	sich	für	Privat-
detekteien.	Auch	hier	wächst	der	private	Markt	und	der	Staat	soll	ihn	regeln	können.	–	Das	Tragen	von	Waffen	
durch	Angehörige	privater	Ordnungs-	und	Sicherheitsdienste	richtet	sich	nach	der	Bundesgesetzgebung	und	
den	kantonalen	Ausführungsbestimmungen.	

Artikel 42; Verbot

Die	Tätigkeit	im	privaten	Sicherheitsgewerbe	kann	unter	gewissen	Bedingungen	verboten	bzw.	eine	Bewil-
ligung	 entzogen	 werden	 (Abs.	 1).	 Vor	 einem	 Verbot	 oder	 Entzug	 hat	 vom	 zuständigen	 Departement	 eine	
Verwarnung	zu	ergehen	(Abs.	2).	Die	Gerichts-	und	Verwaltungsbehörden	haben	das	zuständige	Departe-
ment	über	Verbotsgründe	zu	unterrichten	(Abs.	3).

Artikel 43; Verhältnis zur Kantonspolizei

Im	privaten	Sicherheitsgewerbe	tätige	Personen	unterliegen	der	Aufsicht	der	Kantonspolizei	(Abs.	1).	Ihnen	
kommt	keine	hoheitliche	Gewalt	zu	(Abs.	2).	Sobald	die	Gefahrenabwehrtätigkeit	 in	die	Grundrechte	einer		
Person	eingreift,	kommt	das	Gewaltmonopol	des	Staates	zum	Tragen.	Der	Führungsanspruch	der	Kantons-
polizei	erstreckt	sich	in	Sicherheitsfragen	auch	auf	die	privaten	Sicherheitskräfte,	weshalb	diese	im	Rahmen	
des	Zumutbaren	zur	Zusammenarbeit	mit	der	Kantonspolizei	verpflichtet	sind.

Kapitel X., Artikel 44; Rechtsschutz

Im	 Sinne	 der	 Bürgerfreundlichkeit	 wird	 der	 Rechtsschutz	 explizit	 geregelt;	 es	 gilt	 der	 Norminstanzenzug	
gemäss	Verwaltungsrechtspflegegesetz,	welcher	zudem	subsidiär	zur	Anwendung	in	nicht	geregelten	Fragen	
kommt.	

XI. Schlussbestimmungen

Artikel 46; Änderung bisherigen Rechts

Strafprozessordnung,	Stellung	der	Polizei	(Art.	14	Abs.	2).	–	Die	polizeiliche	Tätigkeit	in	der	Strafverfolgung	
richtet	sich	nach	der	Strafprozessordnung	(Art.	1	Abs.	2	Bst.	f).	Diese	sieht	nur	wenige	Regelungen	vor.	Um	
Lücken	soweit	als	möglich	zu	vermeiden,	werden	die	Bestimmungen	unter	den	Titeln	 II.–IV.	Polizeigesetz	
sinngemäss	auf	die	Tätigkeit	der	Kantonspolizei	in	der	Strafrechtspflege	für	anwendbar	erklärt,	soweit	die	
Strafprozessordnung	keine	Vorschriften	enthält.
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Die	Verordnung über die Organisation des Polizeikorps	wird	durch	das	Polizeigesetz	abgelöst	und	ist	deshalb	
aufzuheben.

Artikel 47; Inkrafttreten

Der	Regierungsrat	setzt	das	Inkrafttreten	fest.	Vorgesehen	ist	der	1.	Januar	2008,	wobei	dies	von	der	Ausar-
beitung	der	Vollziehungsbestimmungen	abhängt.	

6. Finanzielle und personelle Auswirkungen

Das	neue	Polizeigesetz	bringt	weder	der	Kantonspolizei	noch	anderen	Behörden	zusätzliche	Aufgaben	mit	
unmittelbarer	Kostenfolge.	Nennenswerte	personelle	Auswirkungen	sind	nicht	zu	erwarten.

7. Beratung der Vorlage im Landrat 

Eine	 landrätliche	 Kommission	 unter	 dem	 Vorsitz	 von	 Landrat	 Georg	 Staubli,	 Niederurnen,	 nahm	 sich	 der	
Vorlage	an.	Sie	liess	sich	vom	Ziel	leiten,	nicht	nur	ein	polizeifreundliches,	sondern	auch	ein	bürgerfreund-
liches	Gesetz	zu	schaffen,	und	überarbeitete	den	Entwurf,	auch	im	Sinne	der	Vernehmlassungen,	umfassend.	
Der	Entwurf	orientiert	sich	an	modernen	Polizeigesetzen,	insbesondere	der	Kantone	Zürich	und	Graubünden.	
Letzteres	habe	dabei	eine	sinnvolle	Orientierung	dargestellt,	zumal	es	sich	bei	diesem	um	einen	ländlichen	
Kanton	wie	beim	Kanton	Glarus	handle	und	nicht	zuletzt	deshalb	Ähnlichkeiten	hinsichtlich	der	polizeilichen	
Aufgabenerfüllung	 bestünden.	 Man	 war	 bestrebt,	 ein	 Gesetz	 zu	 schaffen,	 das	 auf	 die	 Bedürfnisse	 eines	
kleinen	Kantons	Rücksicht	nimmt.	Es	soll	dem	Bürger	genauso	wie	der	Polizei	dienen	und	keine	der	beiden	
Seiten	aufgrund	schwerfälliger	Regelungen	unnötig	behindern.	

Eintreten	auf	die	Vorlage	war	 für	die	Kommission	unbestritten.	Sie	schlug	vorab	eine	Reihe	von	redaktio-
nellen	Verbesserungen	vor,	die	in	einen	überarbeiteten	Kommissionsentwurf	mündeten.	Inhaltlich	ergänzte	
die	Kommission	die	Vorlage	in	folgenden	Punkten:
–	 	Konkretisierung	 verschiedener	 rechtsstaatlicher	 Garantien	 (Verhältnismässigkeit,	 Datenschutz/-weiter-

gabe,	Rechtsschutz);
–	 	Dokumentationspflicht	(Art.	11);
–	 	Wegweisung	und	Zutrittsverbot	bei	häuslicher	Gewalt	(Art.	16);
–	 	Einsatz	von	Waffen	(Art.	29);
–	 	Auskunfts-	und	Berichtigungsrecht	(Art.	32);
–	 	Meldepflicht	von	privaten	Ordnungs-,	Sicherheits-	und	Detekteidiensten	(Art.	40).

Im	 Weiteren	 verankerte	 sie	 –	 im	 Gegensatz	 zum	 regierungsrätlichen	 Entwurf,	 welcher	 die	 Regelung	 des	
Personalgesetzes	übernehmen	wollte	–	das	Schweizer	Bürgerrecht	als	Voraussetzung	für	die	Aufnahme	in	
das	eigentliche	Polizeikorps	der	Kantonspolizei,	nicht	jedoch	für	die	Zivilangestellten	(Art.	35	Abs.		1).

Im	Landrat	selber	fand	die	Vorlage	eine	sehr	gute	Aufnahme.	Eintreten	auf	die	Vorlage	war	unbestritten,	und	
der	Regierungsrat	schloss	sich	der	Kommissionsvorlage	an.	Diskutiert	wurde	das	Schweizer	Bürgerrecht	
als	 Voraussetzung	 für	 die	 Aufnahme	 ins	 Polizeikorps.	 Ein	 Antrag	 auf	 Übernahme	 der	 regierungsrätlichen	
Fassung	 wurde	 nach	 kurzer	 Diskussion	 und	 der	 Klärung,	 dass	 dies	 nur	 die	 eigentlichen	 Polizeibeamten,	
nicht	aber	Zivilangestellte	betreffe,	klar	abgelehnt.	Ein	Antrag,	bezüglich	der	Aufgaben	und	Kompetenzen	der	
Ortsgemeinden	eine	andere	Regelung	zu	treffen,	fand	ebenfalls	keine	Gefolgschaft.	

Der	Landrat	beantragt	der	Landsgemeinde,	dem	so	bereinigten	Polizeigesetz	unverändert	zuzustimmen.	

8. Antrag

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde, dem Polizeigesetz zuzustimmen:
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Polizeigesetz des Kantons Glarus

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2007)

I. Allgemeine Bestimmungen
Art. 1

Geltungsbereich
1 Dieses Gesetz bestimmt die Aufgaben und regelt die Rechte und Pflichten
der Kantonspolizei.
2 Die polizeiliche Tätigkeit im Rahmen der Strafverfolgung richtet sich nach
den Vorschriften der Strafprozessordnung.

Art. 2

Aufgaben
1 Die Kantonspolizei erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:
a. Sie sorgt mit präventiven Massnahmen für die Gewährleistung der öffent-

lichen Sicherheit und Ordnung.
b. Sie trifft Massnahmen zur Verhinderung von Straftaten.
c. Sie trifft Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verhinde-

rung von Unfällen im Strassenverkehr und auf öffentlichen Gewässern.
d. Sie trifft Massnahmen, um unmittelbar drohende Gefahren für die öffent-

liche Sicherheit und Ordnung sowie für Mensch, Tier, Gegenstände und
Umwelt abzuwehren und eingetretene Störungen zu beseitigen.

e. Sie hilft Menschen, die unmittelbar an Leib und Leben bedroht oder
anderweitig in Not sind.

f. Sie erfüllt die Aufgaben der Strafverfolgung, die ihr durch die Strafpro-
zessordnung zugewiesen sind.

g. Sie trifft bereits vor der Aufnahme der Tätigkeit im Rahmen der Straf-
verfolgung oder zur Gefahrenabwehr die notwendigen Abklärungen.

h. Sie stellt die Einsatzleitung sicher, wenn ein Unfall oder Notfallereignis
den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und weiteren Organisationen erfor-
dert.

i. Sie erfüllt weitere ihr durch die Gesetzgebung übertragene Aufgaben.
2 Der Schutz privater Rechte obliegt der Kantonspolizei nur dann, wenn
deren Bestand glaubhaft gemacht wird, wenn gerichtlicher Schutz nicht
rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Ausübung
des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte.
3 Die Erfüllung von Aufgaben im Bereich des präventiven Bundesstaats-
schutzes richtet sich nach Bundesrecht. Der Regierungsrat regelt die orga-
nisatorischen Einzelheiten in der Verordnung.

Art. 3

Vollzugshilfe
1 Die Kantonspolizei leistet anderen Behörden und Verwaltungsstellen auf
Ersuchen hin Vollzugshilfe, soweit die polizeiliche Mithilfe gesetzlich vorge-
sehen oder zur Durchsetzung der Rechtsordnung erforderlich ist.
2 Gesuche sind schriftlich zu stellen. In dringenden Fällen kann das Gesuch
mündlich gestellt werden. Es ist jedoch unverzüglich schriftlich zu bestäti-
gen.
3 Die Rechtmässigkeit der Massnahmen, für die Vollzugshilfe geleistet wer-
den soll, richtet sich nach dem Recht der ersuchenden Behörde, die Durch-
führung der Massnahme nach dem für die Kantonspolizei geltenden Recht.

Art. 4

Information der Öffentlichkeit

Die Kantonspolizei informiert die Öffentlichkeit über Ereignisse, die von
öffentlichem Interesse sind, soweit keine übergeordneten Interessen bzw.
besonderen Bestimmungen entgegenstehen.

Art. 5

Zusammenarbeit
1 Die Kantonspolizei arbeitet mit den Polizei- und Sicherheitsbehörden der
Kantone, des Bundes und des Auslands unmittelbar zusammen.
2 Die Genehmigung von mit dem Bund, den Kantonen oder dem Ausland
ausgehandelten Konkordaten und Verträgen über die polizeiliche Zusam-
menarbeit und den grenzüberschreitenden Polizeieinsatz erfolgt nach Mass-
gabe der Kantonsverfassung.
3 Der Regierungsrat kann in besonderen Lagen andere Kantone, den Bund
oder das Ausland um Unterstützung ersuchen oder den Einsatz der Kan-
tonspolizei in anderen Kantonen, dem Bund oder dem Ausland anordnen.
4 Bei hoher zeitlicher und sachlicher Dringlichkeit kann das Polizeikom-
mando die notwendigen Anordnungen treffen; davon ausgenommen ist die
Anordnung eines Einsatzes in das Ausland. Es hat das zuständige Departe-
ment hiervon sofort in Kenntnis zu setzen.

II. Grundsätze polizeilichen Handelns
Art. 6

Gesetzmässigkeit

Die Kantonspolizei ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an die Rechtsord-
nung gebunden.

Art. 7

Verhältnismässigkeit
1 Polizeiliches Handeln muss zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben geeig-
net und notwendig sein.
2 Von mehreren geeigneten Massnahmen oder Zwangsmitteln hat die Kan-
tonspolizei diejenigen zu treffen, welche die betroffene Person und die All-
gemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.
3 Eine Massnahme oder der polizeiliche Zwang darf nicht zu einem Nachteil
führen, der zum verfolgten Zweck in einem vorher erkennbaren Missverhält-
nis steht.
4 Eine Massnahme ist aufzuheben oder der polizeiliche Zwang ist zu
beenden, wenn der Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass dieser nicht
mehr erreicht werden kann.

Art. 8

Polizeiliche Generalklausel

Die Kantonspolizei trifft im Einzelfall auch ohne besondere gesetzliche
Grundlage unaufschiebbare Massnahmen, um unmittelbar drohende erheb-
liche Gefahren oder eingetretene erhebliche Störungen für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung sowie für Mensch, Tier, Gegenstände und Umwelt
abzuwehren oder zu beseitigen.

Art. 9

Adressaten polizeilichen Handelns
1 Polizeiliches Handeln richtet sich gegen diejenige Person, die unmittelbar
die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet oder die für das
störende oder gefährdende Verhalten einer dritten Person verantwortlich ist.
2 Geht eine Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung unmittelbar von einem Tier oder einem Gegenstand aus, richtet sich
das polizeiliche Handeln gegen das Tier oder den Gegenstand sowie gegen
die Person, die die tatsächliche oder rechtliche Herrschaft über das Tier
oder den Gegenstand ausübt.
3 Das polizeiliche Handeln darf sich gegen eine andere Person richten, wenn
a. eine erhebliche Störung oder eine unmittelbar drohende erhebliche

Gefahr abzuwehren ist,
b. Massnahmen gegen den Störenden nicht rechtzeitig möglich oder

erfolgsversprechend sind und
c. es der betroffenen Person zumutbar ist.

Art. 10

Ausweispflicht

Polizeiangehörige haben sich, soweit es die Umstände zulassen, bei jeder
Amtshandlung auszuweisen, uniformierte Polizeiangehörige nur auf Verlan-
gen.

Art. 11

Dokumentation

Die Kantonspolizei dokumentiert ihr Handeln angemessen.

III. Polizeiliche Massnahmen
Art. 12

Personenkontrolle, Identitätsfeststellung
1 Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine Person anhalten,
deren Identität feststellen und abklären, ob nach ihr, nach Fahrzeugen oder
anderen Gegenständen, die sie bei sich hat, gefahndet wird.
2 Die angehaltene Person ist verpflichtet, Angaben zur Person zu machen,
mitgeführte Ausweis- und Bewilligungspapiere vorzuzeigen und zu diesem
Zweck Behältnisse und Fahrzeuge zu öffnen.
3 Die Kantonspolizei darf die Person zu einer Polizeidienststelle bringen,
wenn die Abklärungen gemäss Absatz 1 vor Ort nicht eindeutig oder nur mit
Schwierigkeiten vorgenommen werden können oder wenn zweifelhaft ist, ob
die Angaben richtig oder die Ausweis- und Bewilligungspapiere echt sind.

Art. 13

Erkennungsdienstliche Massnahmen
1 Die Kantonspolizei darf erkennungsdienstliche Massnahmen an einer Per-
son vornehmen, wenn
a. deren Identität sich auf andere Weise nicht oder nur mit erheblichen

Schwierigkeiten feststellen lässt;
b. sie zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt oder gegen sie eine frei-

heitsentziehende sichernde Massnahme verhängt wurde;
c. sie der Begehung eines Vergehens oder Verbrechens verdächtigt und

deshalb festgenommen oder verhaftet wurde;
d. sie sich in Auslieferungshaft befindet oder gegen sie administrative Ent-

fernungs- und Fernhaltemassnahmen verhängt wurden;
e. berechtigter Grund zur Annahme besteht, dass solche Massnahmen zur

Aufklärung von Verbrechen und Vergehen notwendig sind;
f. deren erkennungsdienstliche Behandlung zu Vergleichszwecken erfor-

derlich ist.
2 Erkennungsdienstliche Massnahmen umfassen insbesondere die Abnahme
von Finger- und Handflächenabdrücken, die Feststellung äusserer körper-
licher Merkmale, Messungen, fotografische Aufnahmen, Handschriften- und
Stimmproben sowie DNA-Proben nach den Vorschriften des Bundes.

Art. 14

Befragung, Vorladung, Vorführung
1 Die Kantonspolizei darf Personen im Rahmen der polizeilichen Aufgaben-
erfüllung befragen. Sie hat die Personen über den Grund dieser Massnahme
in Kenntnis zu setzen und sie über ihre Rechte zu belehren.
2 Sie darf eine Person unter Hinweis auf den Gegenstand für Identitätsfest-
stellungen, erkennungsdienstliche Massnahmen und Befragungen schrift-
lich oder mündlich vorladen.
3 Leistet eine Person einer polizeilichen Vorladung ohne hinreichenden
Grund nicht Folge oder ist ernsthaft zu befürchten, sie werde nicht erschei-
nen, darf die Kantonspolizei sie vorführen. Auf die Möglichkeit der Vor-
führung ist, sofern keine besonderen Umstände vorliegen, vorgängig hinzu-
weisen.

Art. 15

Wegweisung, Fernhaltung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person vorübergehend von einem Ort weg-
weisen oder vorübergehend fernhalten, wenn
a. sie oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, die öffentliche

Sicherheit und Ordnung gefährdet;
b. sie oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, Dritte erheb-

lich belästigt, gefährdet oder unberechtigterweise an der bestimmungs-
gemässen Nutzung des öffentlich zugänglichen Raumes hindert;
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Polizeigesetz des Kantons Glarus

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2007)

I. Allgemeine Bestimmungen
Art. 1

Geltungsbereich
1 Dieses Gesetz bestimmt die Aufgaben und regelt die Rechte und Pflichten
der Kantonspolizei.
2 Die polizeiliche Tätigkeit im Rahmen der Strafverfolgung richtet sich nach
den Vorschriften der Strafprozessordnung.

Art. 2

Aufgaben
1 Die Kantonspolizei erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:
a. Sie sorgt mit präventiven Massnahmen für die Gewährleistung der öffent-

lichen Sicherheit und Ordnung.
b. Sie trifft Massnahmen zur Verhinderung von Straftaten.
c. Sie trifft Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verhinde-

rung von Unfällen im Strassenverkehr und auf öffentlichen Gewässern.
d. Sie trifft Massnahmen, um unmittelbar drohende Gefahren für die öffent-

liche Sicherheit und Ordnung sowie für Mensch, Tier, Gegenstände und
Umwelt abzuwehren und eingetretene Störungen zu beseitigen.

e. Sie hilft Menschen, die unmittelbar an Leib und Leben bedroht oder
anderweitig in Not sind.

f. Sie erfüllt die Aufgaben der Strafverfolgung, die ihr durch die Strafpro-
zessordnung zugewiesen sind.

g. Sie trifft bereits vor der Aufnahme der Tätigkeit im Rahmen der Straf-
verfolgung oder zur Gefahrenabwehr die notwendigen Abklärungen.

h. Sie stellt die Einsatzleitung sicher, wenn ein Unfall oder Notfallereignis
den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und weiteren Organisationen erfor-
dert.

i. Sie erfüllt weitere ihr durch die Gesetzgebung übertragene Aufgaben.
2 Der Schutz privater Rechte obliegt der Kantonspolizei nur dann, wenn
deren Bestand glaubhaft gemacht wird, wenn gerichtlicher Schutz nicht
rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Ausübung
des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte.
3 Die Erfüllung von Aufgaben im Bereich des präventiven Bundesstaats-
schutzes richtet sich nach Bundesrecht. Der Regierungsrat regelt die orga-
nisatorischen Einzelheiten in der Verordnung.

Art. 3

Vollzugshilfe
1 Die Kantonspolizei leistet anderen Behörden und Verwaltungsstellen auf
Ersuchen hin Vollzugshilfe, soweit die polizeiliche Mithilfe gesetzlich vorge-
sehen oder zur Durchsetzung der Rechtsordnung erforderlich ist.
2 Gesuche sind schriftlich zu stellen. In dringenden Fällen kann das Gesuch
mündlich gestellt werden. Es ist jedoch unverzüglich schriftlich zu bestäti-
gen.
3 Die Rechtmässigkeit der Massnahmen, für die Vollzugshilfe geleistet wer-
den soll, richtet sich nach dem Recht der ersuchenden Behörde, die Durch-
führung der Massnahme nach dem für die Kantonspolizei geltenden Recht.

Art. 4

Information der Öffentlichkeit

Die Kantonspolizei informiert die Öffentlichkeit über Ereignisse, die von
öffentlichem Interesse sind, soweit keine übergeordneten Interessen bzw.
besonderen Bestimmungen entgegenstehen.

Art. 5

Zusammenarbeit
1 Die Kantonspolizei arbeitet mit den Polizei- und Sicherheitsbehörden der
Kantone, des Bundes und des Auslands unmittelbar zusammen.
2 Die Genehmigung von mit dem Bund, den Kantonen oder dem Ausland
ausgehandelten Konkordaten und Verträgen über die polizeiliche Zusam-
menarbeit und den grenzüberschreitenden Polizeieinsatz erfolgt nach Mass-
gabe der Kantonsverfassung.
3 Der Regierungsrat kann in besonderen Lagen andere Kantone, den Bund
oder das Ausland um Unterstützung ersuchen oder den Einsatz der Kan-
tonspolizei in anderen Kantonen, dem Bund oder dem Ausland anordnen.
4 Bei hoher zeitlicher und sachlicher Dringlichkeit kann das Polizeikom-
mando die notwendigen Anordnungen treffen; davon ausgenommen ist die
Anordnung eines Einsatzes in das Ausland. Es hat das zuständige Departe-
ment hiervon sofort in Kenntnis zu setzen.

II. Grundsätze polizeilichen Handelns
Art. 6

Gesetzmässigkeit

Die Kantonspolizei ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an die Rechtsord-
nung gebunden.

Art. 7

Verhältnismässigkeit
1 Polizeiliches Handeln muss zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben geeig-
net und notwendig sein.
2 Von mehreren geeigneten Massnahmen oder Zwangsmitteln hat die Kan-
tonspolizei diejenigen zu treffen, welche die betroffene Person und die All-
gemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.
3 Eine Massnahme oder der polizeiliche Zwang darf nicht zu einem Nachteil
führen, der zum verfolgten Zweck in einem vorher erkennbaren Missverhält-
nis steht.
4 Eine Massnahme ist aufzuheben oder der polizeiliche Zwang ist zu
beenden, wenn der Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass dieser nicht
mehr erreicht werden kann.

Art. 8

Polizeiliche Generalklausel

Die Kantonspolizei trifft im Einzelfall auch ohne besondere gesetzliche
Grundlage unaufschiebbare Massnahmen, um unmittelbar drohende erheb-
liche Gefahren oder eingetretene erhebliche Störungen für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung sowie für Mensch, Tier, Gegenstände und Umwelt
abzuwehren oder zu beseitigen.

Art. 9

Adressaten polizeilichen Handelns
1 Polizeiliches Handeln richtet sich gegen diejenige Person, die unmittelbar
die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet oder die für das
störende oder gefährdende Verhalten einer dritten Person verantwortlich ist.
2 Geht eine Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung unmittelbar von einem Tier oder einem Gegenstand aus, richtet sich
das polizeiliche Handeln gegen das Tier oder den Gegenstand sowie gegen
die Person, die die tatsächliche oder rechtliche Herrschaft über das Tier
oder den Gegenstand ausübt.
3 Das polizeiliche Handeln darf sich gegen eine andere Person richten, wenn
a. eine erhebliche Störung oder eine unmittelbar drohende erhebliche

Gefahr abzuwehren ist,
b. Massnahmen gegen den Störenden nicht rechtzeitig möglich oder

erfolgsversprechend sind und
c. es der betroffenen Person zumutbar ist.

Art. 10

Ausweispflicht

Polizeiangehörige haben sich, soweit es die Umstände zulassen, bei jeder
Amtshandlung auszuweisen, uniformierte Polizeiangehörige nur auf Verlan-
gen.

Art. 11

Dokumentation

Die Kantonspolizei dokumentiert ihr Handeln angemessen.

III. Polizeiliche Massnahmen
Art. 12

Personenkontrolle, Identitätsfeststellung
1 Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine Person anhalten,
deren Identität feststellen und abklären, ob nach ihr, nach Fahrzeugen oder
anderen Gegenständen, die sie bei sich hat, gefahndet wird.
2 Die angehaltene Person ist verpflichtet, Angaben zur Person zu machen,
mitgeführte Ausweis- und Bewilligungspapiere vorzuzeigen und zu diesem
Zweck Behältnisse und Fahrzeuge zu öffnen.
3 Die Kantonspolizei darf die Person zu einer Polizeidienststelle bringen,
wenn die Abklärungen gemäss Absatz 1 vor Ort nicht eindeutig oder nur mit
Schwierigkeiten vorgenommen werden können oder wenn zweifelhaft ist, ob
die Angaben richtig oder die Ausweis- und Bewilligungspapiere echt sind.

Art. 13

Erkennungsdienstliche Massnahmen
1 Die Kantonspolizei darf erkennungsdienstliche Massnahmen an einer Per-
son vornehmen, wenn
a. deren Identität sich auf andere Weise nicht oder nur mit erheblichen

Schwierigkeiten feststellen lässt;
b. sie zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt oder gegen sie eine frei-

heitsentziehende sichernde Massnahme verhängt wurde;
c. sie der Begehung eines Vergehens oder Verbrechens verdächtigt und

deshalb festgenommen oder verhaftet wurde;
d. sie sich in Auslieferungshaft befindet oder gegen sie administrative Ent-

fernungs- und Fernhaltemassnahmen verhängt wurden;
e. berechtigter Grund zur Annahme besteht, dass solche Massnahmen zur

Aufklärung von Verbrechen und Vergehen notwendig sind;
f. deren erkennungsdienstliche Behandlung zu Vergleichszwecken erfor-

derlich ist.
2 Erkennungsdienstliche Massnahmen umfassen insbesondere die Abnahme
von Finger- und Handflächenabdrücken, die Feststellung äusserer körper-
licher Merkmale, Messungen, fotografische Aufnahmen, Handschriften- und
Stimmproben sowie DNA-Proben nach den Vorschriften des Bundes.

Art. 14

Befragung, Vorladung, Vorführung
1 Die Kantonspolizei darf Personen im Rahmen der polizeilichen Aufgaben-
erfüllung befragen. Sie hat die Personen über den Grund dieser Massnahme
in Kenntnis zu setzen und sie über ihre Rechte zu belehren.
2 Sie darf eine Person unter Hinweis auf den Gegenstand für Identitätsfest-
stellungen, erkennungsdienstliche Massnahmen und Befragungen schrift-
lich oder mündlich vorladen.
3 Leistet eine Person einer polizeilichen Vorladung ohne hinreichenden
Grund nicht Folge oder ist ernsthaft zu befürchten, sie werde nicht erschei-
nen, darf die Kantonspolizei sie vorführen. Auf die Möglichkeit der Vor-
führung ist, sofern keine besonderen Umstände vorliegen, vorgängig hinzu-
weisen.

Art. 15

Wegweisung, Fernhaltung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person vorübergehend von einem Ort weg-
weisen oder vorübergehend fernhalten, wenn
a. sie oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, die öffentliche

Sicherheit und Ordnung gefährdet;
b. sie oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, Dritte erheb-

lich belästigt, gefährdet oder unberechtigterweise an der bestimmungs-
gemässen Nutzung des öffentlich zugänglichen Raumes hindert;
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Art. 1
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der Kantonspolizei.
2 Die polizeiliche Tätigkeit im Rahmen der Strafverfolgung richtet sich nach
den Vorschriften der Strafprozessordnung.

Art. 2

Aufgaben
1 Die Kantonspolizei erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:
a. Sie sorgt mit präventiven Massnahmen für die Gewährleistung der öffent-

lichen Sicherheit und Ordnung.
b. Sie trifft Massnahmen zur Verhinderung von Straftaten.
c. Sie trifft Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verhinde-
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führen, der zum verfolgten Zweck in einem vorher erkennbaren Missverhält-
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4 Eine Massnahme ist aufzuheben oder der polizeiliche Zwang ist zu
beenden, wenn der Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass dieser nicht
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das polizeiliche Handeln gegen das Tier oder den Gegenstand sowie gegen
die Person, die die tatsächliche oder rechtliche Herrschaft über das Tier
oder den Gegenstand ausübt.
3 Das polizeiliche Handeln darf sich gegen eine andere Person richten, wenn
a. eine erhebliche Störung oder eine unmittelbar drohende erhebliche

Gefahr abzuwehren ist,
b. Massnahmen gegen den Störenden nicht rechtzeitig möglich oder

erfolgsversprechend sind und
c. es der betroffenen Person zumutbar ist.
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Polizeiangehörige haben sich, soweit es die Umstände zulassen, bei jeder
Amtshandlung auszuweisen, uniformierte Polizeiangehörige nur auf Verlan-
gen.
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Dokumentation

Die Kantonspolizei dokumentiert ihr Handeln angemessen.
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anderen Gegenständen, die sie bei sich hat, gefahndet wird.
2 Die angehaltene Person ist verpflichtet, Angaben zur Person zu machen,
mitgeführte Ausweis- und Bewilligungspapiere vorzuzeigen und zu diesem
Zweck Behältnisse und Fahrzeuge zu öffnen.
3 Die Kantonspolizei darf die Person zu einer Polizeidienststelle bringen,
wenn die Abklärungen gemäss Absatz 1 vor Ort nicht eindeutig oder nur mit
Schwierigkeiten vorgenommen werden können oder wenn zweifelhaft ist, ob
die Angaben richtig oder die Ausweis- und Bewilligungspapiere echt sind.

Art. 13

Erkennungsdienstliche Massnahmen
1 Die Kantonspolizei darf erkennungsdienstliche Massnahmen an einer Per-
son vornehmen, wenn
a. deren Identität sich auf andere Weise nicht oder nur mit erheblichen

Schwierigkeiten feststellen lässt;
b. sie zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt oder gegen sie eine frei-

heitsentziehende sichernde Massnahme verhängt wurde;
c. sie der Begehung eines Vergehens oder Verbrechens verdächtigt und

deshalb festgenommen oder verhaftet wurde;
d. sie sich in Auslieferungshaft befindet oder gegen sie administrative Ent-

fernungs- und Fernhaltemassnahmen verhängt wurden;
e. berechtigter Grund zur Annahme besteht, dass solche Massnahmen zur

Aufklärung von Verbrechen und Vergehen notwendig sind;
f. deren erkennungsdienstliche Behandlung zu Vergleichszwecken erfor-

derlich ist.
2 Erkennungsdienstliche Massnahmen umfassen insbesondere die Abnahme
von Finger- und Handflächenabdrücken, die Feststellung äusserer körper-
licher Merkmale, Messungen, fotografische Aufnahmen, Handschriften- und
Stimmproben sowie DNA-Proben nach den Vorschriften des Bundes.

Art. 14

Befragung, Vorladung, Vorführung
1 Die Kantonspolizei darf Personen im Rahmen der polizeilichen Aufgaben-
erfüllung befragen. Sie hat die Personen über den Grund dieser Massnahme
in Kenntnis zu setzen und sie über ihre Rechte zu belehren.
2 Sie darf eine Person unter Hinweis auf den Gegenstand für Identitätsfest-
stellungen, erkennungsdienstliche Massnahmen und Befragungen schrift-
lich oder mündlich vorladen.
3 Leistet eine Person einer polizeilichen Vorladung ohne hinreichenden
Grund nicht Folge oder ist ernsthaft zu befürchten, sie werde nicht erschei-
nen, darf die Kantonspolizei sie vorführen. Auf die Möglichkeit der Vor-
führung ist, sofern keine besonderen Umstände vorliegen, vorgängig hinzu-
weisen.

Art. 15

Wegweisung, Fernhaltung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person vorübergehend von einem Ort weg-
weisen oder vorübergehend fernhalten, wenn
a. sie oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, die öffentliche
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lich belästigt, gefährdet oder unberechtigterweise an der bestimmungs-
gemässen Nutzung des öffentlich zugänglichen Raumes hindert;
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Polizeigesetz des Kantons Glarus

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2007)

I. Allgemeine Bestimmungen
Art. 1

Geltungsbereich
1 Dieses Gesetz bestimmt die Aufgaben und regelt die Rechte und Pflichten
der Kantonspolizei.
2 Die polizeiliche Tätigkeit im Rahmen der Strafverfolgung richtet sich nach
den Vorschriften der Strafprozessordnung.

Art. 2

Aufgaben
1 Die Kantonspolizei erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:
a. Sie sorgt mit präventiven Massnahmen für die Gewährleistung der öffent-

lichen Sicherheit und Ordnung.
b. Sie trifft Massnahmen zur Verhinderung von Straftaten.
c. Sie trifft Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verhinde-

rung von Unfällen im Strassenverkehr und auf öffentlichen Gewässern.
d. Sie trifft Massnahmen, um unmittelbar drohende Gefahren für die öffent-

liche Sicherheit und Ordnung sowie für Mensch, Tier, Gegenstände und
Umwelt abzuwehren und eingetretene Störungen zu beseitigen.

e. Sie hilft Menschen, die unmittelbar an Leib und Leben bedroht oder
anderweitig in Not sind.

f. Sie erfüllt die Aufgaben der Strafverfolgung, die ihr durch die Strafpro-
zessordnung zugewiesen sind.

g. Sie trifft bereits vor der Aufnahme der Tätigkeit im Rahmen der Straf-
verfolgung oder zur Gefahrenabwehr die notwendigen Abklärungen.

h. Sie stellt die Einsatzleitung sicher, wenn ein Unfall oder Notfallereignis
den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und weiteren Organisationen erfor-
dert.

i. Sie erfüllt weitere ihr durch die Gesetzgebung übertragene Aufgaben.
2 Der Schutz privater Rechte obliegt der Kantonspolizei nur dann, wenn
deren Bestand glaubhaft gemacht wird, wenn gerichtlicher Schutz nicht
rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Ausübung
des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte.
3 Die Erfüllung von Aufgaben im Bereich des präventiven Bundesstaats-
schutzes richtet sich nach Bundesrecht. Der Regierungsrat regelt die orga-
nisatorischen Einzelheiten in der Verordnung.

Art. 3

Vollzugshilfe
1 Die Kantonspolizei leistet anderen Behörden und Verwaltungsstellen auf
Ersuchen hin Vollzugshilfe, soweit die polizeiliche Mithilfe gesetzlich vorge-
sehen oder zur Durchsetzung der Rechtsordnung erforderlich ist.
2 Gesuche sind schriftlich zu stellen. In dringenden Fällen kann das Gesuch
mündlich gestellt werden. Es ist jedoch unverzüglich schriftlich zu bestäti-
gen.
3 Die Rechtmässigkeit der Massnahmen, für die Vollzugshilfe geleistet wer-
den soll, richtet sich nach dem Recht der ersuchenden Behörde, die Durch-
führung der Massnahme nach dem für die Kantonspolizei geltenden Recht.

Art. 4

Information der Öffentlichkeit

Die Kantonspolizei informiert die Öffentlichkeit über Ereignisse, die von
öffentlichem Interesse sind, soweit keine übergeordneten Interessen bzw.
besonderen Bestimmungen entgegenstehen.

Art. 5

Zusammenarbeit
1 Die Kantonspolizei arbeitet mit den Polizei- und Sicherheitsbehörden der
Kantone, des Bundes und des Auslands unmittelbar zusammen.
2 Die Genehmigung von mit dem Bund, den Kantonen oder dem Ausland
ausgehandelten Konkordaten und Verträgen über die polizeiliche Zusam-
menarbeit und den grenzüberschreitenden Polizeieinsatz erfolgt nach Mass-
gabe der Kantonsverfassung.
3 Der Regierungsrat kann in besonderen Lagen andere Kantone, den Bund
oder das Ausland um Unterstützung ersuchen oder den Einsatz der Kan-
tonspolizei in anderen Kantonen, dem Bund oder dem Ausland anordnen.
4 Bei hoher zeitlicher und sachlicher Dringlichkeit kann das Polizeikom-
mando die notwendigen Anordnungen treffen; davon ausgenommen ist die
Anordnung eines Einsatzes in das Ausland. Es hat das zuständige Departe-
ment hiervon sofort in Kenntnis zu setzen.

II. Grundsätze polizeilichen Handelns
Art. 6

Gesetzmässigkeit

Die Kantonspolizei ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an die Rechtsord-
nung gebunden.

Art. 7

Verhältnismässigkeit
1 Polizeiliches Handeln muss zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben geeig-
net und notwendig sein.
2 Von mehreren geeigneten Massnahmen oder Zwangsmitteln hat die Kan-
tonspolizei diejenigen zu treffen, welche die betroffene Person und die All-
gemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.
3 Eine Massnahme oder der polizeiliche Zwang darf nicht zu einem Nachteil
führen, der zum verfolgten Zweck in einem vorher erkennbaren Missverhält-
nis steht.
4 Eine Massnahme ist aufzuheben oder der polizeiliche Zwang ist zu
beenden, wenn der Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass dieser nicht
mehr erreicht werden kann.

Art. 8

Polizeiliche Generalklausel

Die Kantonspolizei trifft im Einzelfall auch ohne besondere gesetzliche
Grundlage unaufschiebbare Massnahmen, um unmittelbar drohende erheb-
liche Gefahren oder eingetretene erhebliche Störungen für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung sowie für Mensch, Tier, Gegenstände und Umwelt
abzuwehren oder zu beseitigen.

Art. 9

Adressaten polizeilichen Handelns
1 Polizeiliches Handeln richtet sich gegen diejenige Person, die unmittelbar
die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet oder die für das
störende oder gefährdende Verhalten einer dritten Person verantwortlich ist.
2 Geht eine Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung unmittelbar von einem Tier oder einem Gegenstand aus, richtet sich
das polizeiliche Handeln gegen das Tier oder den Gegenstand sowie gegen
die Person, die die tatsächliche oder rechtliche Herrschaft über das Tier
oder den Gegenstand ausübt.
3 Das polizeiliche Handeln darf sich gegen eine andere Person richten, wenn
a. eine erhebliche Störung oder eine unmittelbar drohende erhebliche

Gefahr abzuwehren ist,
b. Massnahmen gegen den Störenden nicht rechtzeitig möglich oder

erfolgsversprechend sind und
c. es der betroffenen Person zumutbar ist.

Art. 10

Ausweispflicht

Polizeiangehörige haben sich, soweit es die Umstände zulassen, bei jeder
Amtshandlung auszuweisen, uniformierte Polizeiangehörige nur auf Verlan-
gen.

Art. 11

Dokumentation

Die Kantonspolizei dokumentiert ihr Handeln angemessen.

III. Polizeiliche Massnahmen
Art. 12

Personenkontrolle, Identitätsfeststellung
1 Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine Person anhalten,
deren Identität feststellen und abklären, ob nach ihr, nach Fahrzeugen oder
anderen Gegenständen, die sie bei sich hat, gefahndet wird.
2 Die angehaltene Person ist verpflichtet, Angaben zur Person zu machen,
mitgeführte Ausweis- und Bewilligungspapiere vorzuzeigen und zu diesem
Zweck Behältnisse und Fahrzeuge zu öffnen.
3 Die Kantonspolizei darf die Person zu einer Polizeidienststelle bringen,
wenn die Abklärungen gemäss Absatz 1 vor Ort nicht eindeutig oder nur mit
Schwierigkeiten vorgenommen werden können oder wenn zweifelhaft ist, ob
die Angaben richtig oder die Ausweis- und Bewilligungspapiere echt sind.

Art. 13

Erkennungsdienstliche Massnahmen
1 Die Kantonspolizei darf erkennungsdienstliche Massnahmen an einer Per-
son vornehmen, wenn
a. deren Identität sich auf andere Weise nicht oder nur mit erheblichen

Schwierigkeiten feststellen lässt;
b. sie zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt oder gegen sie eine frei-

heitsentziehende sichernde Massnahme verhängt wurde;
c. sie der Begehung eines Vergehens oder Verbrechens verdächtigt und

deshalb festgenommen oder verhaftet wurde;
d. sie sich in Auslieferungshaft befindet oder gegen sie administrative Ent-

fernungs- und Fernhaltemassnahmen verhängt wurden;
e. berechtigter Grund zur Annahme besteht, dass solche Massnahmen zur

Aufklärung von Verbrechen und Vergehen notwendig sind;
f. deren erkennungsdienstliche Behandlung zu Vergleichszwecken erfor-

derlich ist.
2 Erkennungsdienstliche Massnahmen umfassen insbesondere die Abnahme
von Finger- und Handflächenabdrücken, die Feststellung äusserer körper-
licher Merkmale, Messungen, fotografische Aufnahmen, Handschriften- und
Stimmproben sowie DNA-Proben nach den Vorschriften des Bundes.

Art. 14

Befragung, Vorladung, Vorführung
1 Die Kantonspolizei darf Personen im Rahmen der polizeilichen Aufgaben-
erfüllung befragen. Sie hat die Personen über den Grund dieser Massnahme
in Kenntnis zu setzen und sie über ihre Rechte zu belehren.
2 Sie darf eine Person unter Hinweis auf den Gegenstand für Identitätsfest-
stellungen, erkennungsdienstliche Massnahmen und Befragungen schrift-
lich oder mündlich vorladen.
3 Leistet eine Person einer polizeilichen Vorladung ohne hinreichenden
Grund nicht Folge oder ist ernsthaft zu befürchten, sie werde nicht erschei-
nen, darf die Kantonspolizei sie vorführen. Auf die Möglichkeit der Vor-
führung ist, sofern keine besonderen Umstände vorliegen, vorgängig hinzu-
weisen.

Art. 15

Wegweisung, Fernhaltung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person vorübergehend von einem Ort weg-
weisen oder vorübergehend fernhalten, wenn
a. sie oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, die öffentliche

Sicherheit und Ordnung gefährdet;
b. sie oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, Dritte erheb-

lich belästigt, gefährdet oder unberechtigterweise an der bestimmungs-
gemässen Nutzung des öffentlich zugänglichen Raumes hindert;
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Polizeigesetz des Kantons Glarus

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2007)

I. Allgemeine Bestimmungen
Art. 1

Geltungsbereich
1 Dieses Gesetz bestimmt die Aufgaben und regelt die Rechte und Pflichten
der Kantonspolizei.
2 Die polizeiliche Tätigkeit im Rahmen der Strafverfolgung richtet sich nach
den Vorschriften der Strafprozessordnung.

Art. 2

Aufgaben
1 Die Kantonspolizei erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:
a. Sie sorgt mit präventiven Massnahmen für die Gewährleistung der öffent-

lichen Sicherheit und Ordnung.
b. Sie trifft Massnahmen zur Verhinderung von Straftaten.
c. Sie trifft Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verhinde-

rung von Unfällen im Strassenverkehr und auf öffentlichen Gewässern.
d. Sie trifft Massnahmen, um unmittelbar drohende Gefahren für die öffent-

liche Sicherheit und Ordnung sowie für Mensch, Tier, Gegenstände und
Umwelt abzuwehren und eingetretene Störungen zu beseitigen.

e. Sie hilft Menschen, die unmittelbar an Leib und Leben bedroht oder
anderweitig in Not sind.

f. Sie erfüllt die Aufgaben der Strafverfolgung, die ihr durch die Strafpro-
zessordnung zugewiesen sind.

g. Sie trifft bereits vor der Aufnahme der Tätigkeit im Rahmen der Straf-
verfolgung oder zur Gefahrenabwehr die notwendigen Abklärungen.

h. Sie stellt die Einsatzleitung sicher, wenn ein Unfall oder Notfallereignis
den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und weiteren Organisationen erfor-
dert.

i. Sie erfüllt weitere ihr durch die Gesetzgebung übertragene Aufgaben.
2 Der Schutz privater Rechte obliegt der Kantonspolizei nur dann, wenn
deren Bestand glaubhaft gemacht wird, wenn gerichtlicher Schutz nicht
rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Ausübung
des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte.
3 Die Erfüllung von Aufgaben im Bereich des präventiven Bundesstaats-
schutzes richtet sich nach Bundesrecht. Der Regierungsrat regelt die orga-
nisatorischen Einzelheiten in der Verordnung.

Art. 3

Vollzugshilfe
1 Die Kantonspolizei leistet anderen Behörden und Verwaltungsstellen auf
Ersuchen hin Vollzugshilfe, soweit die polizeiliche Mithilfe gesetzlich vorge-
sehen oder zur Durchsetzung der Rechtsordnung erforderlich ist.
2 Gesuche sind schriftlich zu stellen. In dringenden Fällen kann das Gesuch
mündlich gestellt werden. Es ist jedoch unverzüglich schriftlich zu bestäti-
gen.
3 Die Rechtmässigkeit der Massnahmen, für die Vollzugshilfe geleistet wer-
den soll, richtet sich nach dem Recht der ersuchenden Behörde, die Durch-
führung der Massnahme nach dem für die Kantonspolizei geltenden Recht.

Art. 4

Information der Öffentlichkeit

Die Kantonspolizei informiert die Öffentlichkeit über Ereignisse, die von
öffentlichem Interesse sind, soweit keine übergeordneten Interessen bzw.
besonderen Bestimmungen entgegenstehen.

Art. 5

Zusammenarbeit
1 Die Kantonspolizei arbeitet mit den Polizei- und Sicherheitsbehörden der
Kantone, des Bundes und des Auslands unmittelbar zusammen.
2 Die Genehmigung von mit dem Bund, den Kantonen oder dem Ausland
ausgehandelten Konkordaten und Verträgen über die polizeiliche Zusam-
menarbeit und den grenzüberschreitenden Polizeieinsatz erfolgt nach Mass-
gabe der Kantonsverfassung.
3 Der Regierungsrat kann in besonderen Lagen andere Kantone, den Bund
oder das Ausland um Unterstützung ersuchen oder den Einsatz der Kan-
tonspolizei in anderen Kantonen, dem Bund oder dem Ausland anordnen.
4 Bei hoher zeitlicher und sachlicher Dringlichkeit kann das Polizeikom-
mando die notwendigen Anordnungen treffen; davon ausgenommen ist die
Anordnung eines Einsatzes in das Ausland. Es hat das zuständige Departe-
ment hiervon sofort in Kenntnis zu setzen.

II. Grundsätze polizeilichen Handelns
Art. 6

Gesetzmässigkeit

Die Kantonspolizei ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an die Rechtsord-
nung gebunden.

Art. 7

Verhältnismässigkeit
1 Polizeiliches Handeln muss zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben geeig-
net und notwendig sein.
2 Von mehreren geeigneten Massnahmen oder Zwangsmitteln hat die Kan-
tonspolizei diejenigen zu treffen, welche die betroffene Person und die All-
gemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.
3 Eine Massnahme oder der polizeiliche Zwang darf nicht zu einem Nachteil
führen, der zum verfolgten Zweck in einem vorher erkennbaren Missverhält-
nis steht.
4 Eine Massnahme ist aufzuheben oder der polizeiliche Zwang ist zu
beenden, wenn der Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass dieser nicht
mehr erreicht werden kann.

Art. 8

Polizeiliche Generalklausel

Die Kantonspolizei trifft im Einzelfall auch ohne besondere gesetzliche
Grundlage unaufschiebbare Massnahmen, um unmittelbar drohende erheb-
liche Gefahren oder eingetretene erhebliche Störungen für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung sowie für Mensch, Tier, Gegenstände und Umwelt
abzuwehren oder zu beseitigen.

Art. 9

Adressaten polizeilichen Handelns
1 Polizeiliches Handeln richtet sich gegen diejenige Person, die unmittelbar
die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet oder die für das
störende oder gefährdende Verhalten einer dritten Person verantwortlich ist.
2 Geht eine Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung unmittelbar von einem Tier oder einem Gegenstand aus, richtet sich
das polizeiliche Handeln gegen das Tier oder den Gegenstand sowie gegen
die Person, die die tatsächliche oder rechtliche Herrschaft über das Tier
oder den Gegenstand ausübt.
3 Das polizeiliche Handeln darf sich gegen eine andere Person richten, wenn
a. eine erhebliche Störung oder eine unmittelbar drohende erhebliche

Gefahr abzuwehren ist,
b. Massnahmen gegen den Störenden nicht rechtzeitig möglich oder

erfolgsversprechend sind und
c. es der betroffenen Person zumutbar ist.

Art. 10

Ausweispflicht

Polizeiangehörige haben sich, soweit es die Umstände zulassen, bei jeder
Amtshandlung auszuweisen, uniformierte Polizeiangehörige nur auf Verlan-
gen.

Art. 11

Dokumentation

Die Kantonspolizei dokumentiert ihr Handeln angemessen.

III. Polizeiliche Massnahmen
Art. 12

Personenkontrolle, Identitätsfeststellung
1 Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine Person anhalten,
deren Identität feststellen und abklären, ob nach ihr, nach Fahrzeugen oder
anderen Gegenständen, die sie bei sich hat, gefahndet wird.
2 Die angehaltene Person ist verpflichtet, Angaben zur Person zu machen,
mitgeführte Ausweis- und Bewilligungspapiere vorzuzeigen und zu diesem
Zweck Behältnisse und Fahrzeuge zu öffnen.
3 Die Kantonspolizei darf die Person zu einer Polizeidienststelle bringen,
wenn die Abklärungen gemäss Absatz 1 vor Ort nicht eindeutig oder nur mit
Schwierigkeiten vorgenommen werden können oder wenn zweifelhaft ist, ob
die Angaben richtig oder die Ausweis- und Bewilligungspapiere echt sind.

Art. 13

Erkennungsdienstliche Massnahmen
1 Die Kantonspolizei darf erkennungsdienstliche Massnahmen an einer Per-
son vornehmen, wenn
a. deren Identität sich auf andere Weise nicht oder nur mit erheblichen

Schwierigkeiten feststellen lässt;
b. sie zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt oder gegen sie eine frei-

heitsentziehende sichernde Massnahme verhängt wurde;
c. sie der Begehung eines Vergehens oder Verbrechens verdächtigt und

deshalb festgenommen oder verhaftet wurde;
d. sie sich in Auslieferungshaft befindet oder gegen sie administrative Ent-

fernungs- und Fernhaltemassnahmen verhängt wurden;
e. berechtigter Grund zur Annahme besteht, dass solche Massnahmen zur

Aufklärung von Verbrechen und Vergehen notwendig sind;
f. deren erkennungsdienstliche Behandlung zu Vergleichszwecken erfor-

derlich ist.
2 Erkennungsdienstliche Massnahmen umfassen insbesondere die Abnahme
von Finger- und Handflächenabdrücken, die Feststellung äusserer körper-
licher Merkmale, Messungen, fotografische Aufnahmen, Handschriften- und
Stimmproben sowie DNA-Proben nach den Vorschriften des Bundes.

Art. 14

Befragung, Vorladung, Vorführung
1 Die Kantonspolizei darf Personen im Rahmen der polizeilichen Aufgaben-
erfüllung befragen. Sie hat die Personen über den Grund dieser Massnahme
in Kenntnis zu setzen und sie über ihre Rechte zu belehren.
2 Sie darf eine Person unter Hinweis auf den Gegenstand für Identitätsfest-
stellungen, erkennungsdienstliche Massnahmen und Befragungen schrift-
lich oder mündlich vorladen.
3 Leistet eine Person einer polizeilichen Vorladung ohne hinreichenden
Grund nicht Folge oder ist ernsthaft zu befürchten, sie werde nicht erschei-
nen, darf die Kantonspolizei sie vorführen. Auf die Möglichkeit der Vor-
führung ist, sofern keine besonderen Umstände vorliegen, vorgängig hinzu-
weisen.

Art. 15

Wegweisung, Fernhaltung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person vorübergehend von einem Ort weg-
weisen oder vorübergehend fernhalten, wenn
a. sie oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, die öffentliche

Sicherheit und Ordnung gefährdet;
b. sie oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, Dritte erheb-

lich belästigt, gefährdet oder unberechtigterweise an der bestimmungs-
gemässen Nutzung des öffentlich zugänglichen Raumes hindert;

c. sie oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, Einsatzkräfte
wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste bei der Aufgabenerfüllung
behindert oder gefährdet;

d. sie selber ernsthaft und unmittelbar gefährdet ist.

Art. 16

Wegweisung und Zutrittsverbot bei häuslicher Gewalt
1 Die Kantonspolizei darf eine Person, zum Schutz von anderen Personen
gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen vorläufig aus deren Woh-
nung und deren unmittelbaren Umgebung wegweisen oder ihr den Zutritt
verbieten.
2 Nachdem der weggewiesenen Person die Gelegenheit gegeben wurde, die
notwendigen Gegenstände des persönlichen Bedarfs mitzunehmen, nimmt
die Polizei ihr nötigenfalls die Haus- bzw. Wohnungsschlüssel oder derglei-
chen ab. Die weggewiesene Person hat der Polizei eine Zustelladresse
anzugeben.
3 Die Polizei informiert die weggewiesene Person über den räumlichen
Bereich, auf welchen sich Wegweisung und Zutrittsverbot beziehen und
über die Folgen der Missachtung der Wegweisung und des Zutrittsverbotes
gemäss Artikel 292 Strafgesetzbuch. Des Weiteren hat die Polizei die
gefährdete Person über den unmittelbaren Fortgang des Verfahrens und
über geeignete Beratungsstellen aufzuklären.
4 Die Regelung des übrigen Verfahrens in Fällen häuslicher Gewalt richtet
sich nach den Artikeln 56b und 57c Strafprozessordnung.

Art. 17

Polizeigewahrsam
1 Die Kantonspolizei darf eine Person vorübergehend in polizeilichen
Gewahrsam nehmen, wenn
a. dies zum Schutz dieser oder einer anderen Person gegen eine Gefahr für

die physische, psychische oder sexuelle Unversehrtheit sowie für die Ver-
hinderung oder Beseitigung einer erheblichen Gefährdung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist;

b. dies zur Verhinderung der unmittelbar bevorstehenden Begehung oder
Fortsetzung einer erheblichen Straftat erforderlich ist;

c. sie sich dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden
Massnahme durch Flucht entzogen hat oder entziehen will;

d. dies zur Sicherstellung des Vollzugs einer durch die zuständige Behörde
angeordneten Wegweisung, Fernhaltung, Vor-, Zu- oder Rückführung
erforderlich ist.

2 Die in Gewahrsam genommene Person ist von der Kantonspolizei über
den Grund dieser Massnahme in Kenntnis zu setzen und über ihre Rechte
zu belehren.
3 Die Person darf nicht länger als unbedingt notwendig in polizeilichem
Gewahrsam gehalten werden, höchstens jedoch 24 Stunden.

Art. 18

Ausschreibung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person, deren Aufenthaltsort unbekannt ist,
ausschreiben, wenn
a. die Voraussetzungen für eine Vor- oder Zuführung oder den polizeilichen

Gewahrsam gegeben sind;
b. sie sich dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden

Massnahme entzieht;
c. sie vermisst wird;
d. begründeter Verdacht besteht, sie werde ein schweres Verbrechen

begehen oder bereite ein solches vor;
e. ihr amtliche Dokumente polizeilich zugestellt werden müssen.
2 Die Art der Ausschreibung richtet sich nach den konkreten Bedürfnissen.

Art. 19

Zuführung unmündiger, entmündigter, eingewiesener Personen

Die Kantonspolizei darf unmündige, entmündigte oder in eine Anstalt einge-
wiesene Personen, die sich der elterlichen oder der behördlichen Aufsicht
entzogen haben, den Erziehungsberechtigten, der zuständigen Behörde
oder Anstalt zuführen.

Art. 20

Durchsuchen von Personen
1 Die Durchsuchung von Personen umfasst das Suchen nach Gegenständen
oder Spuren in oder an der Kleidung von Personen, an der Körperoberfläche
oder in den ohne Hilfsmittel einsehbaren Körperöffnungen.
2 Die Kantonspolizei darf eine Person durchsuchen, wenn
a. dies zum Schutz von Angehörigen der Kantonspolizei oder Dritter oder

von Gegenständen von namhaftem Wert erforderlich ist;
b. Gründe für einen polizeilichen Gewahrsam dieser Person gegeben sind;
c. der Verdacht besteht, dass sie sicherzustellende Gegenstände bei sich

hat;
d. es zur Feststellung ihrer Identität erforderlich ist;
e. sie sich in einem die freie Willensbetätigung ausschliessenden Zustand

oder in hilfloser Lage befindet und die Durchsuchung zu ihrem Schutz
erforderlich ist.

3 Die Durchsuchung ist von einer Person gleichen Geschlechts vorzuneh-
men, es sei denn, die Massnahme ertrage keinen Aufschub.
4 Für weitergehende körperliche Untersuchungen beauftragt die Kantons-
polizei medizinisches Fachpersonal.

Art. 21

Durchsuchen von Gegenständen
1 Die Kantonspolizei darf Fahrzeuge, Behältnisse und andere Gegenstände
öffnen und durchsuchen wenn,
a. sie sich bei einer Person befinden, die gemäss Artikel 18 durchsucht wer-

den darf;
b. dies zum Schutz von Angehörigen der Kantonspolizei oder Dritter erfor-

derlich ist;
c. der Verdacht besteht, dass sich eine Person darin befindet, die in Gewahr-

sam genommen werden darf oder hilflos ist;

d. der Verdacht besteht, dass sich in ihnen Tiere oder Gegenstände befin-
den, die sicherzustellen sind;

e. dies zur Ermittlung der Berechtigung an Tieren, Fahrzeugen oder anderen
Gegenständen erforderlich ist.

2 Die Massnahme wird wenn möglich in Gegenwart einer Person durch-
geführt, die die Sachherrschaft ausübt.
3 Erfolgt die Massnahme in Abwesenheit einer solchen Person, wird ein Pro-
tokoll erstellt.

Art. 22

Betreten von nicht öffentlichen Grundstücken

Wenn es zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben notwendig ist, darf die
Kantonspolizei nicht öffentlich zugängliche Grundstücke betreten.

Art. 23

Betreten und Durchsuchen von nicht öffentlichen Räumlichkeiten
1 Die Kantonspolizei darf nicht öffentlich zugängliche Räumlichkeiten ohne
Einwilligung von berechtigten Personen nur betreten und durchsuchen,
wenn
a. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr für Leib und

Leben oder die Freiheit einer Person notwendig ist;
b. der Verdacht besteht, dass sich dort eine Person befindet, die in Gewahr-

sam zu nehmen ist;
c. dies zum Schutz von Tieren oder Gegenständen von namhaftem Wert

notwendig ist.
2 Die Massnahme wird wenn möglich in Gegenwart der Person durch-
geführt, die die Sachherrschaft ausübt. Es wird ein Protokoll erstellt.

Art. 24

Sicherstellen von Tieren, Gegenständen
1 Die Kantonspolizei darf Tiere und Gegenstände sicherstellen,
a. um eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren;
b. um die Person, die das Eigentum oder den rechtmässigen Besitz daran

hat, vor Verlust oder Beschädigung zu schützen.
2 Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen sind, hat
die Kantonspolizei das Tier oder den Gegenstand zurückzugeben. Die
Rückgabe darf von der Zahlung der Kosten abhängig gemacht werden.
3 Erheben mehrere Personen Anspruch darauf oder ist die Berechtigung
einer Person aus anderen Gründen zweifelhaft, so setzt ihnen die Kantons-
polizei Frist zur gerichtlichen Klage an. Nach unbenutztem Ablauf dieser
Frist gibt sie das Tier oder den Gegenstand der Person zurück, bei welcher
die Sicherstellung erfolgte.
4 Kann ein Tier weder zurückgegeben noch anderweitig platziert werden,
entscheidet die Kantonspolizei über das weitere Vorgehen unter Beizug des
Kantonstierarztes.
5 Werden die sichergestellten Gegenstände trotz Aufforderung mit Frist-
ansetzung nicht abgeholt, erhebt darauf niemand Anspruch, sind die
Gegenstände schneller Wertverminderung ausgesetzt oder ist ihre Auf-
bewahrung mit erheblichen Kosten oder Schwierigkeiten verbunden, dürfen
sie verwertet oder, wenn eine Verwertung nicht möglich ist, vernichtet wer-
den.

Art. 25

Überwachung

Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben allgemein zugängliche
Orte mit technischen Geräten offen oder verdeckt überwachen und soweit
notwendig Bild- und Tonaufnahmen machen.

Art. 26

Polizeiliche Berichte
1 Auf Gesuch der zuständigen Behörden oder Verwaltungsstellen erstellt die
Kantonspolizei Berichte zur Person, wenn
a. das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht;
b. die ersuchende Stelle zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auf die

Informationen angewiesen ist und sie diese weder von der betroffenen
Person noch durch andere eigene Erhebungen erhalten kann.

2 Das Gesuch hat den Zweck des Informationsberichtes, die gesetzliche
Grundlage und die Art der verlangten Information zu enthalten.
3 Die Kantonspolizei tätigt Erhebungen bei Behörden, bei Verwaltungsstellen
und bei der betroffenen Person. Dritte werden nur ausnahmsweise und mit
ausdrücklichem Auftrag der ersuchenden Stelle befragt.
4 Die Berichte müssen sachlich sein. Sie enthalten Wahrnehmungen, Fest-
stellungen und Tatsachen, hingegen keine Wertungen und Meinungsäusse-
rungen.

IV. Polizeilicher Zwang
Art. 27

Grundsatz
1 Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Ver-
hältnismässigkeit unmittelbaren Zwang gegen Personen, Tiere und Gegen-
stände anwenden und geeignete Hilfsmittel einsetzen.
2 Soweit es die Umstände zulassen, ist die Anwendung unmittelbaren
Zwangs vorher deutlich anzudrohen.

Art. 28

Fesselung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person fesseln, wenn sie Widerstand gegen
polizeiliche Anordnungen leistet oder die Gefahr droht, dass sie
a. andere Personen angreift, Tiere verletzt, Gegenstände beschädigt oder

solche einer Sicherstellung entzieht;
b. flieht, andere Personen befreit oder selbst befreit wird;
c. sich tötet oder verletzt.
2 Bei Transporten dürfen Personen aus Sicherheitsgründen gefesselt wer-
den.
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c. sie oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, Einsatzkräfte
wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste bei der Aufgabenerfüllung
behindert oder gefährdet;

d. sie selber ernsthaft und unmittelbar gefährdet ist.

Art. 16

Wegweisung und Zutrittsverbot bei häuslicher Gewalt
1 Die Kantonspolizei darf eine Person, zum Schutz von anderen Personen
gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen vorläufig aus deren Woh-
nung und deren unmittelbaren Umgebung wegweisen oder ihr den Zutritt
verbieten.
2 Nachdem der weggewiesenen Person die Gelegenheit gegeben wurde, die
notwendigen Gegenstände des persönlichen Bedarfs mitzunehmen, nimmt
die Polizei ihr nötigenfalls die Haus- bzw. Wohnungsschlüssel oder derglei-
chen ab. Die weggewiesene Person hat der Polizei eine Zustelladresse
anzugeben.
3 Die Polizei informiert die weggewiesene Person über den räumlichen
Bereich, auf welchen sich Wegweisung und Zutrittsverbot beziehen und
über die Folgen der Missachtung der Wegweisung und des Zutrittsverbotes
gemäss Artikel 292 Strafgesetzbuch. Des Weiteren hat die Polizei die
gefährdete Person über den unmittelbaren Fortgang des Verfahrens und
über geeignete Beratungsstellen aufzuklären.
4 Die Regelung des übrigen Verfahrens in Fällen häuslicher Gewalt richtet
sich nach den Artikeln 56b und 57c Strafprozessordnung.

Art. 17

Polizeigewahrsam
1 Die Kantonspolizei darf eine Person vorübergehend in polizeilichen
Gewahrsam nehmen, wenn
a. dies zum Schutz dieser oder einer anderen Person gegen eine Gefahr für

die physische, psychische oder sexuelle Unversehrtheit sowie für die Ver-
hinderung oder Beseitigung einer erheblichen Gefährdung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist;

b. dies zur Verhinderung der unmittelbar bevorstehenden Begehung oder
Fortsetzung einer erheblichen Straftat erforderlich ist;

c. sie sich dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden
Massnahme durch Flucht entzogen hat oder entziehen will;

d. dies zur Sicherstellung des Vollzugs einer durch die zuständige Behörde
angeordneten Wegweisung, Fernhaltung, Vor-, Zu- oder Rückführung
erforderlich ist.

2 Die in Gewahrsam genommene Person ist von der Kantonspolizei über
den Grund dieser Massnahme in Kenntnis zu setzen und über ihre Rechte
zu belehren.
3 Die Person darf nicht länger als unbedingt notwendig in polizeilichem
Gewahrsam gehalten werden, höchstens jedoch 24 Stunden.

Art. 18

Ausschreibung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person, deren Aufenthaltsort unbekannt ist,
ausschreiben, wenn
a. die Voraussetzungen für eine Vor- oder Zuführung oder den polizeilichen

Gewahrsam gegeben sind;
b. sie sich dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden

Massnahme entzieht;
c. sie vermisst wird;
d. begründeter Verdacht besteht, sie werde ein schweres Verbrechen

begehen oder bereite ein solches vor;
e. ihr amtliche Dokumente polizeilich zugestellt werden müssen.
2 Die Art der Ausschreibung richtet sich nach den konkreten Bedürfnissen.

Art. 19

Zuführung unmündiger, entmündigter, eingewiesener Personen

Die Kantonspolizei darf unmündige, entmündigte oder in eine Anstalt einge-
wiesene Personen, die sich der elterlichen oder der behördlichen Aufsicht
entzogen haben, den Erziehungsberechtigten, der zuständigen Behörde
oder Anstalt zuführen.

Art. 20

Durchsuchen von Personen
1 Die Durchsuchung von Personen umfasst das Suchen nach Gegenständen
oder Spuren in oder an der Kleidung von Personen, an der Körperoberfläche
oder in den ohne Hilfsmittel einsehbaren Körperöffnungen.
2 Die Kantonspolizei darf eine Person durchsuchen, wenn
a. dies zum Schutz von Angehörigen der Kantonspolizei oder Dritter oder

von Gegenständen von namhaftem Wert erforderlich ist;
b. Gründe für einen polizeilichen Gewahrsam dieser Person gegeben sind;
c. der Verdacht besteht, dass sie sicherzustellende Gegenstände bei sich

hat;
d. es zur Feststellung ihrer Identität erforderlich ist;
e. sie sich in einem die freie Willensbetätigung ausschliessenden Zustand

oder in hilfloser Lage befindet und die Durchsuchung zu ihrem Schutz
erforderlich ist.

3 Die Durchsuchung ist von einer Person gleichen Geschlechts vorzuneh-
men, es sei denn, die Massnahme ertrage keinen Aufschub.
4 Für weitergehende körperliche Untersuchungen beauftragt die Kantons-
polizei medizinisches Fachpersonal.

Art. 21

Durchsuchen von Gegenständen
1 Die Kantonspolizei darf Fahrzeuge, Behältnisse und andere Gegenstände
öffnen und durchsuchen wenn,
a. sie sich bei einer Person befinden, die gemäss Artikel 18 durchsucht wer-

den darf;
b. dies zum Schutz von Angehörigen der Kantonspolizei oder Dritter erfor-

derlich ist;
c. der Verdacht besteht, dass sich eine Person darin befindet, die in Gewahr-

sam genommen werden darf oder hilflos ist;

d. der Verdacht besteht, dass sich in ihnen Tiere oder Gegenstände befin-
den, die sicherzustellen sind;

e. dies zur Ermittlung der Berechtigung an Tieren, Fahrzeugen oder anderen
Gegenständen erforderlich ist.

2 Die Massnahme wird wenn möglich in Gegenwart einer Person durch-
geführt, die die Sachherrschaft ausübt.
3 Erfolgt die Massnahme in Abwesenheit einer solchen Person, wird ein Pro-
tokoll erstellt.

Art. 22

Betreten von nicht öffentlichen Grundstücken

Wenn es zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben notwendig ist, darf die
Kantonspolizei nicht öffentlich zugängliche Grundstücke betreten.

Art. 23

Betreten und Durchsuchen von nicht öffentlichen Räumlichkeiten
1 Die Kantonspolizei darf nicht öffentlich zugängliche Räumlichkeiten ohne
Einwilligung von berechtigten Personen nur betreten und durchsuchen,
wenn
a. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr für Leib und

Leben oder die Freiheit einer Person notwendig ist;
b. der Verdacht besteht, dass sich dort eine Person befindet, die in Gewahr-

sam zu nehmen ist;
c. dies zum Schutz von Tieren oder Gegenständen von namhaftem Wert

notwendig ist.
2 Die Massnahme wird wenn möglich in Gegenwart der Person durch-
geführt, die die Sachherrschaft ausübt. Es wird ein Protokoll erstellt.

Art. 24

Sicherstellen von Tieren, Gegenständen
1 Die Kantonspolizei darf Tiere und Gegenstände sicherstellen,
a. um eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren;
b. um die Person, die das Eigentum oder den rechtmässigen Besitz daran

hat, vor Verlust oder Beschädigung zu schützen.
2 Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen sind, hat
die Kantonspolizei das Tier oder den Gegenstand zurückzugeben. Die
Rückgabe darf von der Zahlung der Kosten abhängig gemacht werden.
3 Erheben mehrere Personen Anspruch darauf oder ist die Berechtigung
einer Person aus anderen Gründen zweifelhaft, so setzt ihnen die Kantons-
polizei Frist zur gerichtlichen Klage an. Nach unbenutztem Ablauf dieser
Frist gibt sie das Tier oder den Gegenstand der Person zurück, bei welcher
die Sicherstellung erfolgte.
4 Kann ein Tier weder zurückgegeben noch anderweitig platziert werden,
entscheidet die Kantonspolizei über das weitere Vorgehen unter Beizug des
Kantonstierarztes.
5 Werden die sichergestellten Gegenstände trotz Aufforderung mit Frist-
ansetzung nicht abgeholt, erhebt darauf niemand Anspruch, sind die
Gegenstände schneller Wertverminderung ausgesetzt oder ist ihre Auf-
bewahrung mit erheblichen Kosten oder Schwierigkeiten verbunden, dürfen
sie verwertet oder, wenn eine Verwertung nicht möglich ist, vernichtet wer-
den.

Art. 25

Überwachung

Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben allgemein zugängliche
Orte mit technischen Geräten offen oder verdeckt überwachen und soweit
notwendig Bild- und Tonaufnahmen machen.

Art. 26

Polizeiliche Berichte
1 Auf Gesuch der zuständigen Behörden oder Verwaltungsstellen erstellt die
Kantonspolizei Berichte zur Person, wenn
a. das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht;
b. die ersuchende Stelle zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auf die

Informationen angewiesen ist und sie diese weder von der betroffenen
Person noch durch andere eigene Erhebungen erhalten kann.

2 Das Gesuch hat den Zweck des Informationsberichtes, die gesetzliche
Grundlage und die Art der verlangten Information zu enthalten.
3 Die Kantonspolizei tätigt Erhebungen bei Behörden, bei Verwaltungsstellen
und bei der betroffenen Person. Dritte werden nur ausnahmsweise und mit
ausdrücklichem Auftrag der ersuchenden Stelle befragt.
4 Die Berichte müssen sachlich sein. Sie enthalten Wahrnehmungen, Fest-
stellungen und Tatsachen, hingegen keine Wertungen und Meinungsäusse-
rungen.

IV. Polizeilicher Zwang
Art. 27

Grundsatz
1 Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Ver-
hältnismässigkeit unmittelbaren Zwang gegen Personen, Tiere und Gegen-
stände anwenden und geeignete Hilfsmittel einsetzen.
2 Soweit es die Umstände zulassen, ist die Anwendung unmittelbaren
Zwangs vorher deutlich anzudrohen.

Art. 28

Fesselung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person fesseln, wenn sie Widerstand gegen
polizeiliche Anordnungen leistet oder die Gefahr droht, dass sie
a. andere Personen angreift, Tiere verletzt, Gegenstände beschädigt oder

solche einer Sicherstellung entzieht;
b. flieht, andere Personen befreit oder selbst befreit wird;
c. sich tötet oder verletzt.
2 Bei Transporten dürfen Personen aus Sicherheitsgründen gefesselt wer-
den.

c. sie oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, Einsatzkräfte
wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste bei der Aufgabenerfüllung
behindert oder gefährdet;

d. sie selber ernsthaft und unmittelbar gefährdet ist.

Art. 16

Wegweisung und Zutrittsverbot bei häuslicher Gewalt
1 Die Kantonspolizei darf eine Person, zum Schutz von anderen Personen
gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen vorläufig aus deren Woh-
nung und deren unmittelbaren Umgebung wegweisen oder ihr den Zutritt
verbieten.
2 Nachdem der weggewiesenen Person die Gelegenheit gegeben wurde, die
notwendigen Gegenstände des persönlichen Bedarfs mitzunehmen, nimmt
die Polizei ihr nötigenfalls die Haus- bzw. Wohnungsschlüssel oder derglei-
chen ab. Die weggewiesene Person hat der Polizei eine Zustelladresse
anzugeben.
3 Die Polizei informiert die weggewiesene Person über den räumlichen
Bereich, auf welchen sich Wegweisung und Zutrittsverbot beziehen und
über die Folgen der Missachtung der Wegweisung und des Zutrittsverbotes
gemäss Artikel 292 Strafgesetzbuch. Des Weiteren hat die Polizei die
gefährdete Person über den unmittelbaren Fortgang des Verfahrens und
über geeignete Beratungsstellen aufzuklären.
4 Die Regelung des übrigen Verfahrens in Fällen häuslicher Gewalt richtet
sich nach den Artikeln 56b und 57c Strafprozessordnung.

Art. 17

Polizeigewahrsam
1 Die Kantonspolizei darf eine Person vorübergehend in polizeilichen
Gewahrsam nehmen, wenn
a. dies zum Schutz dieser oder einer anderen Person gegen eine Gefahr für

die physische, psychische oder sexuelle Unversehrtheit sowie für die Ver-
hinderung oder Beseitigung einer erheblichen Gefährdung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist;

b. dies zur Verhinderung der unmittelbar bevorstehenden Begehung oder
Fortsetzung einer erheblichen Straftat erforderlich ist;

c. sie sich dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden
Massnahme durch Flucht entzogen hat oder entziehen will;

d. dies zur Sicherstellung des Vollzugs einer durch die zuständige Behörde
angeordneten Wegweisung, Fernhaltung, Vor-, Zu- oder Rückführung
erforderlich ist.

2 Die in Gewahrsam genommene Person ist von der Kantonspolizei über
den Grund dieser Massnahme in Kenntnis zu setzen und über ihre Rechte
zu belehren.
3 Die Person darf nicht länger als unbedingt notwendig in polizeilichem
Gewahrsam gehalten werden, höchstens jedoch 24 Stunden.

Art. 18

Ausschreibung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person, deren Aufenthaltsort unbekannt ist,
ausschreiben, wenn
a. die Voraussetzungen für eine Vor- oder Zuführung oder den polizeilichen

Gewahrsam gegeben sind;
b. sie sich dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden

Massnahme entzieht;
c. sie vermisst wird;
d. begründeter Verdacht besteht, sie werde ein schweres Verbrechen

begehen oder bereite ein solches vor;
e. ihr amtliche Dokumente polizeilich zugestellt werden müssen.
2 Die Art der Ausschreibung richtet sich nach den konkreten Bedürfnissen.

Art. 19

Zuführung unmündiger, entmündigter, eingewiesener Personen

Die Kantonspolizei darf unmündige, entmündigte oder in eine Anstalt einge-
wiesene Personen, die sich der elterlichen oder der behördlichen Aufsicht
entzogen haben, den Erziehungsberechtigten, der zuständigen Behörde
oder Anstalt zuführen.

Art. 20

Durchsuchen von Personen
1 Die Durchsuchung von Personen umfasst das Suchen nach Gegenständen
oder Spuren in oder an der Kleidung von Personen, an der Körperoberfläche
oder in den ohne Hilfsmittel einsehbaren Körperöffnungen.
2 Die Kantonspolizei darf eine Person durchsuchen, wenn
a. dies zum Schutz von Angehörigen der Kantonspolizei oder Dritter oder

von Gegenständen von namhaftem Wert erforderlich ist;
b. Gründe für einen polizeilichen Gewahrsam dieser Person gegeben sind;
c. der Verdacht besteht, dass sie sicherzustellende Gegenstände bei sich

hat;
d. es zur Feststellung ihrer Identität erforderlich ist;
e. sie sich in einem die freie Willensbetätigung ausschliessenden Zustand

oder in hilfloser Lage befindet und die Durchsuchung zu ihrem Schutz
erforderlich ist.

3 Die Durchsuchung ist von einer Person gleichen Geschlechts vorzuneh-
men, es sei denn, die Massnahme ertrage keinen Aufschub.
4 Für weitergehende körperliche Untersuchungen beauftragt die Kantons-
polizei medizinisches Fachpersonal.

Art. 21

Durchsuchen von Gegenständen
1 Die Kantonspolizei darf Fahrzeuge, Behältnisse und andere Gegenstände
öffnen und durchsuchen wenn,
a. sie sich bei einer Person befinden, die gemäss Artikel 18 durchsucht wer-

den darf;
b. dies zum Schutz von Angehörigen der Kantonspolizei oder Dritter erfor-

derlich ist;
c. der Verdacht besteht, dass sich eine Person darin befindet, die in Gewahr-

sam genommen werden darf oder hilflos ist;

d. der Verdacht besteht, dass sich in ihnen Tiere oder Gegenstände befin-
den, die sicherzustellen sind;

e. dies zur Ermittlung der Berechtigung an Tieren, Fahrzeugen oder anderen
Gegenständen erforderlich ist.

2 Die Massnahme wird wenn möglich in Gegenwart einer Person durch-
geführt, die die Sachherrschaft ausübt.
3 Erfolgt die Massnahme in Abwesenheit einer solchen Person, wird ein Pro-
tokoll erstellt.

Art. 22

Betreten von nicht öffentlichen Grundstücken

Wenn es zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben notwendig ist, darf die
Kantonspolizei nicht öffentlich zugängliche Grundstücke betreten.

Art. 23

Betreten und Durchsuchen von nicht öffentlichen Räumlichkeiten
1 Die Kantonspolizei darf nicht öffentlich zugängliche Räumlichkeiten ohne
Einwilligung von berechtigten Personen nur betreten und durchsuchen,
wenn
a. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr für Leib und

Leben oder die Freiheit einer Person notwendig ist;
b. der Verdacht besteht, dass sich dort eine Person befindet, die in Gewahr-

sam zu nehmen ist;
c. dies zum Schutz von Tieren oder Gegenständen von namhaftem Wert

notwendig ist.
2 Die Massnahme wird wenn möglich in Gegenwart der Person durch-
geführt, die die Sachherrschaft ausübt. Es wird ein Protokoll erstellt.

Art. 24

Sicherstellen von Tieren, Gegenständen
1 Die Kantonspolizei darf Tiere und Gegenstände sicherstellen,
a. um eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren;
b. um die Person, die das Eigentum oder den rechtmässigen Besitz daran

hat, vor Verlust oder Beschädigung zu schützen.
2 Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen sind, hat
die Kantonspolizei das Tier oder den Gegenstand zurückzugeben. Die
Rückgabe darf von der Zahlung der Kosten abhängig gemacht werden.
3 Erheben mehrere Personen Anspruch darauf oder ist die Berechtigung
einer Person aus anderen Gründen zweifelhaft, so setzt ihnen die Kantons-
polizei Frist zur gerichtlichen Klage an. Nach unbenutztem Ablauf dieser
Frist gibt sie das Tier oder den Gegenstand der Person zurück, bei welcher
die Sicherstellung erfolgte.
4 Kann ein Tier weder zurückgegeben noch anderweitig platziert werden,
entscheidet die Kantonspolizei über das weitere Vorgehen unter Beizug des
Kantonstierarztes.
5 Werden die sichergestellten Gegenstände trotz Aufforderung mit Frist-
ansetzung nicht abgeholt, erhebt darauf niemand Anspruch, sind die
Gegenstände schneller Wertverminderung ausgesetzt oder ist ihre Auf-
bewahrung mit erheblichen Kosten oder Schwierigkeiten verbunden, dürfen
sie verwertet oder, wenn eine Verwertung nicht möglich ist, vernichtet wer-
den.

Art. 25

Überwachung

Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben allgemein zugängliche
Orte mit technischen Geräten offen oder verdeckt überwachen und soweit
notwendig Bild- und Tonaufnahmen machen.

Art. 26

Polizeiliche Berichte
1 Auf Gesuch der zuständigen Behörden oder Verwaltungsstellen erstellt die
Kantonspolizei Berichte zur Person, wenn
a. das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht;
b. die ersuchende Stelle zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auf die

Informationen angewiesen ist und sie diese weder von der betroffenen
Person noch durch andere eigene Erhebungen erhalten kann.

2 Das Gesuch hat den Zweck des Informationsberichtes, die gesetzliche
Grundlage und die Art der verlangten Information zu enthalten.
3 Die Kantonspolizei tätigt Erhebungen bei Behörden, bei Verwaltungsstellen
und bei der betroffenen Person. Dritte werden nur ausnahmsweise und mit
ausdrücklichem Auftrag der ersuchenden Stelle befragt.
4 Die Berichte müssen sachlich sein. Sie enthalten Wahrnehmungen, Fest-
stellungen und Tatsachen, hingegen keine Wertungen und Meinungsäusse-
rungen.

IV. Polizeilicher Zwang
Art. 27

Grundsatz
1 Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Ver-
hältnismässigkeit unmittelbaren Zwang gegen Personen, Tiere und Gegen-
stände anwenden und geeignete Hilfsmittel einsetzen.
2 Soweit es die Umstände zulassen, ist die Anwendung unmittelbaren
Zwangs vorher deutlich anzudrohen.

Art. 28

Fesselung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person fesseln, wenn sie Widerstand gegen
polizeiliche Anordnungen leistet oder die Gefahr droht, dass sie
a. andere Personen angreift, Tiere verletzt, Gegenstände beschädigt oder

solche einer Sicherstellung entzieht;
b. flieht, andere Personen befreit oder selbst befreit wird;
c. sich tötet oder verletzt.
2 Bei Transporten dürfen Personen aus Sicherheitsgründen gefesselt wer-
den.
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c. sie oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, Einsatzkräfte
wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste bei der Aufgabenerfüllung
behindert oder gefährdet;

d. sie selber ernsthaft und unmittelbar gefährdet ist.

Art. 16

Wegweisung und Zutrittsverbot bei häuslicher Gewalt
1 Die Kantonspolizei darf eine Person, zum Schutz von anderen Personen
gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen vorläufig aus deren Woh-
nung und deren unmittelbaren Umgebung wegweisen oder ihr den Zutritt
verbieten.
2 Nachdem der weggewiesenen Person die Gelegenheit gegeben wurde, die
notwendigen Gegenstände des persönlichen Bedarfs mitzunehmen, nimmt
die Polizei ihr nötigenfalls die Haus- bzw. Wohnungsschlüssel oder derglei-
chen ab. Die weggewiesene Person hat der Polizei eine Zustelladresse
anzugeben.
3 Die Polizei informiert die weggewiesene Person über den räumlichen
Bereich, auf welchen sich Wegweisung und Zutrittsverbot beziehen und
über die Folgen der Missachtung der Wegweisung und des Zutrittsverbotes
gemäss Artikel 292 Strafgesetzbuch. Des Weiteren hat die Polizei die
gefährdete Person über den unmittelbaren Fortgang des Verfahrens und
über geeignete Beratungsstellen aufzuklären.
4 Die Regelung des übrigen Verfahrens in Fällen häuslicher Gewalt richtet
sich nach den Artikeln 56b und 57c Strafprozessordnung.

Art. 17

Polizeigewahrsam
1 Die Kantonspolizei darf eine Person vorübergehend in polizeilichen
Gewahrsam nehmen, wenn
a. dies zum Schutz dieser oder einer anderen Person gegen eine Gefahr für

die physische, psychische oder sexuelle Unversehrtheit sowie für die Ver-
hinderung oder Beseitigung einer erheblichen Gefährdung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist;

b. dies zur Verhinderung der unmittelbar bevorstehenden Begehung oder
Fortsetzung einer erheblichen Straftat erforderlich ist;

c. sie sich dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden
Massnahme durch Flucht entzogen hat oder entziehen will;

d. dies zur Sicherstellung des Vollzugs einer durch die zuständige Behörde
angeordneten Wegweisung, Fernhaltung, Vor-, Zu- oder Rückführung
erforderlich ist.

2 Die in Gewahrsam genommene Person ist von der Kantonspolizei über
den Grund dieser Massnahme in Kenntnis zu setzen und über ihre Rechte
zu belehren.
3 Die Person darf nicht länger als unbedingt notwendig in polizeilichem
Gewahrsam gehalten werden, höchstens jedoch 24 Stunden.

Art. 18

Ausschreibung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person, deren Aufenthaltsort unbekannt ist,
ausschreiben, wenn
a. die Voraussetzungen für eine Vor- oder Zuführung oder den polizeilichen

Gewahrsam gegeben sind;
b. sie sich dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden

Massnahme entzieht;
c. sie vermisst wird;
d. begründeter Verdacht besteht, sie werde ein schweres Verbrechen

begehen oder bereite ein solches vor;
e. ihr amtliche Dokumente polizeilich zugestellt werden müssen.
2 Die Art der Ausschreibung richtet sich nach den konkreten Bedürfnissen.

Art. 19

Zuführung unmündiger, entmündigter, eingewiesener Personen

Die Kantonspolizei darf unmündige, entmündigte oder in eine Anstalt einge-
wiesene Personen, die sich der elterlichen oder der behördlichen Aufsicht
entzogen haben, den Erziehungsberechtigten, der zuständigen Behörde
oder Anstalt zuführen.

Art. 20

Durchsuchen von Personen
1 Die Durchsuchung von Personen umfasst das Suchen nach Gegenständen
oder Spuren in oder an der Kleidung von Personen, an der Körperoberfläche
oder in den ohne Hilfsmittel einsehbaren Körperöffnungen.
2 Die Kantonspolizei darf eine Person durchsuchen, wenn
a. dies zum Schutz von Angehörigen der Kantonspolizei oder Dritter oder

von Gegenständen von namhaftem Wert erforderlich ist;
b. Gründe für einen polizeilichen Gewahrsam dieser Person gegeben sind;
c. der Verdacht besteht, dass sie sicherzustellende Gegenstände bei sich

hat;
d. es zur Feststellung ihrer Identität erforderlich ist;
e. sie sich in einem die freie Willensbetätigung ausschliessenden Zustand

oder in hilfloser Lage befindet und die Durchsuchung zu ihrem Schutz
erforderlich ist.

3 Die Durchsuchung ist von einer Person gleichen Geschlechts vorzuneh-
men, es sei denn, die Massnahme ertrage keinen Aufschub.
4 Für weitergehende körperliche Untersuchungen beauftragt die Kantons-
polizei medizinisches Fachpersonal.

Art. 21

Durchsuchen von Gegenständen
1 Die Kantonspolizei darf Fahrzeuge, Behältnisse und andere Gegenstände
öffnen und durchsuchen wenn,
a. sie sich bei einer Person befinden, die gemäss Artikel 18 durchsucht wer-

den darf;
b. dies zum Schutz von Angehörigen der Kantonspolizei oder Dritter erfor-

derlich ist;
c. der Verdacht besteht, dass sich eine Person darin befindet, die in Gewahr-

sam genommen werden darf oder hilflos ist;

d. der Verdacht besteht, dass sich in ihnen Tiere oder Gegenstände befin-
den, die sicherzustellen sind;

e. dies zur Ermittlung der Berechtigung an Tieren, Fahrzeugen oder anderen
Gegenständen erforderlich ist.

2 Die Massnahme wird wenn möglich in Gegenwart einer Person durch-
geführt, die die Sachherrschaft ausübt.
3 Erfolgt die Massnahme in Abwesenheit einer solchen Person, wird ein Pro-
tokoll erstellt.

Art. 22

Betreten von nicht öffentlichen Grundstücken

Wenn es zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben notwendig ist, darf die
Kantonspolizei nicht öffentlich zugängliche Grundstücke betreten.

Art. 23

Betreten und Durchsuchen von nicht öffentlichen Räumlichkeiten
1 Die Kantonspolizei darf nicht öffentlich zugängliche Räumlichkeiten ohne
Einwilligung von berechtigten Personen nur betreten und durchsuchen,
wenn
a. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr für Leib und

Leben oder die Freiheit einer Person notwendig ist;
b. der Verdacht besteht, dass sich dort eine Person befindet, die in Gewahr-

sam zu nehmen ist;
c. dies zum Schutz von Tieren oder Gegenständen von namhaftem Wert

notwendig ist.
2 Die Massnahme wird wenn möglich in Gegenwart der Person durch-
geführt, die die Sachherrschaft ausübt. Es wird ein Protokoll erstellt.

Art. 24

Sicherstellen von Tieren, Gegenständen
1 Die Kantonspolizei darf Tiere und Gegenstände sicherstellen,
a. um eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren;
b. um die Person, die das Eigentum oder den rechtmässigen Besitz daran

hat, vor Verlust oder Beschädigung zu schützen.
2 Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen sind, hat
die Kantonspolizei das Tier oder den Gegenstand zurückzugeben. Die
Rückgabe darf von der Zahlung der Kosten abhängig gemacht werden.
3 Erheben mehrere Personen Anspruch darauf oder ist die Berechtigung
einer Person aus anderen Gründen zweifelhaft, so setzt ihnen die Kantons-
polizei Frist zur gerichtlichen Klage an. Nach unbenutztem Ablauf dieser
Frist gibt sie das Tier oder den Gegenstand der Person zurück, bei welcher
die Sicherstellung erfolgte.
4 Kann ein Tier weder zurückgegeben noch anderweitig platziert werden,
entscheidet die Kantonspolizei über das weitere Vorgehen unter Beizug des
Kantonstierarztes.
5 Werden die sichergestellten Gegenstände trotz Aufforderung mit Frist-
ansetzung nicht abgeholt, erhebt darauf niemand Anspruch, sind die
Gegenstände schneller Wertverminderung ausgesetzt oder ist ihre Auf-
bewahrung mit erheblichen Kosten oder Schwierigkeiten verbunden, dürfen
sie verwertet oder, wenn eine Verwertung nicht möglich ist, vernichtet wer-
den.

Art. 25

Überwachung

Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben allgemein zugängliche
Orte mit technischen Geräten offen oder verdeckt überwachen und soweit
notwendig Bild- und Tonaufnahmen machen.

Art. 26

Polizeiliche Berichte
1 Auf Gesuch der zuständigen Behörden oder Verwaltungsstellen erstellt die
Kantonspolizei Berichte zur Person, wenn
a. das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht;
b. die ersuchende Stelle zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auf die

Informationen angewiesen ist und sie diese weder von der betroffenen
Person noch durch andere eigene Erhebungen erhalten kann.

2 Das Gesuch hat den Zweck des Informationsberichtes, die gesetzliche
Grundlage und die Art der verlangten Information zu enthalten.
3 Die Kantonspolizei tätigt Erhebungen bei Behörden, bei Verwaltungsstellen
und bei der betroffenen Person. Dritte werden nur ausnahmsweise und mit
ausdrücklichem Auftrag der ersuchenden Stelle befragt.
4 Die Berichte müssen sachlich sein. Sie enthalten Wahrnehmungen, Fest-
stellungen und Tatsachen, hingegen keine Wertungen und Meinungsäusse-
rungen.

IV. Polizeilicher Zwang
Art. 27

Grundsatz
1 Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Ver-
hältnismässigkeit unmittelbaren Zwang gegen Personen, Tiere und Gegen-
stände anwenden und geeignete Hilfsmittel einsetzen.
2 Soweit es die Umstände zulassen, ist die Anwendung unmittelbaren
Zwangs vorher deutlich anzudrohen.

Art. 28

Fesselung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person fesseln, wenn sie Widerstand gegen
polizeiliche Anordnungen leistet oder die Gefahr droht, dass sie
a. andere Personen angreift, Tiere verletzt, Gegenstände beschädigt oder

solche einer Sicherstellung entzieht;
b. flieht, andere Personen befreit oder selbst befreit wird;
c. sich tötet oder verletzt.
2 Bei Transporten dürfen Personen aus Sicherheitsgründen gefesselt wer-
den.
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c. sie oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, Einsatzkräfte
wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste bei der Aufgabenerfüllung
behindert oder gefährdet;

d. sie selber ernsthaft und unmittelbar gefährdet ist.

Art. 16

Wegweisung und Zutrittsverbot bei häuslicher Gewalt
1 Die Kantonspolizei darf eine Person, zum Schutz von anderen Personen
gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen vorläufig aus deren Woh-
nung und deren unmittelbaren Umgebung wegweisen oder ihr den Zutritt
verbieten.
2 Nachdem der weggewiesenen Person die Gelegenheit gegeben wurde, die
notwendigen Gegenstände des persönlichen Bedarfs mitzunehmen, nimmt
die Polizei ihr nötigenfalls die Haus- bzw. Wohnungsschlüssel oder derglei-
chen ab. Die weggewiesene Person hat der Polizei eine Zustelladresse
anzugeben.
3 Die Polizei informiert die weggewiesene Person über den räumlichen
Bereich, auf welchen sich Wegweisung und Zutrittsverbot beziehen und
über die Folgen der Missachtung der Wegweisung und des Zutrittsverbotes
gemäss Artikel 292 Strafgesetzbuch. Des Weiteren hat die Polizei die
gefährdete Person über den unmittelbaren Fortgang des Verfahrens und
über geeignete Beratungsstellen aufzuklären.
4 Die Regelung des übrigen Verfahrens in Fällen häuslicher Gewalt richtet
sich nach den Artikeln 56b und 57c Strafprozessordnung.

Art. 17

Polizeigewahrsam
1 Die Kantonspolizei darf eine Person vorübergehend in polizeilichen
Gewahrsam nehmen, wenn
a. dies zum Schutz dieser oder einer anderen Person gegen eine Gefahr für

die physische, psychische oder sexuelle Unversehrtheit sowie für die Ver-
hinderung oder Beseitigung einer erheblichen Gefährdung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist;

b. dies zur Verhinderung der unmittelbar bevorstehenden Begehung oder
Fortsetzung einer erheblichen Straftat erforderlich ist;

c. sie sich dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden
Massnahme durch Flucht entzogen hat oder entziehen will;

d. dies zur Sicherstellung des Vollzugs einer durch die zuständige Behörde
angeordneten Wegweisung, Fernhaltung, Vor-, Zu- oder Rückführung
erforderlich ist.

2 Die in Gewahrsam genommene Person ist von der Kantonspolizei über
den Grund dieser Massnahme in Kenntnis zu setzen und über ihre Rechte
zu belehren.
3 Die Person darf nicht länger als unbedingt notwendig in polizeilichem
Gewahrsam gehalten werden, höchstens jedoch 24 Stunden.

Art. 18

Ausschreibung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person, deren Aufenthaltsort unbekannt ist,
ausschreiben, wenn
a. die Voraussetzungen für eine Vor- oder Zuführung oder den polizeilichen

Gewahrsam gegeben sind;
b. sie sich dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden

Massnahme entzieht;
c. sie vermisst wird;
d. begründeter Verdacht besteht, sie werde ein schweres Verbrechen

begehen oder bereite ein solches vor;
e. ihr amtliche Dokumente polizeilich zugestellt werden müssen.
2 Die Art der Ausschreibung richtet sich nach den konkreten Bedürfnissen.

Art. 19

Zuführung unmündiger, entmündigter, eingewiesener Personen

Die Kantonspolizei darf unmündige, entmündigte oder in eine Anstalt einge-
wiesene Personen, die sich der elterlichen oder der behördlichen Aufsicht
entzogen haben, den Erziehungsberechtigten, der zuständigen Behörde
oder Anstalt zuführen.

Art. 20

Durchsuchen von Personen
1 Die Durchsuchung von Personen umfasst das Suchen nach Gegenständen
oder Spuren in oder an der Kleidung von Personen, an der Körperoberfläche
oder in den ohne Hilfsmittel einsehbaren Körperöffnungen.
2 Die Kantonspolizei darf eine Person durchsuchen, wenn
a. dies zum Schutz von Angehörigen der Kantonspolizei oder Dritter oder

von Gegenständen von namhaftem Wert erforderlich ist;
b. Gründe für einen polizeilichen Gewahrsam dieser Person gegeben sind;
c. der Verdacht besteht, dass sie sicherzustellende Gegenstände bei sich

hat;
d. es zur Feststellung ihrer Identität erforderlich ist;
e. sie sich in einem die freie Willensbetätigung ausschliessenden Zustand

oder in hilfloser Lage befindet und die Durchsuchung zu ihrem Schutz
erforderlich ist.

3 Die Durchsuchung ist von einer Person gleichen Geschlechts vorzuneh-
men, es sei denn, die Massnahme ertrage keinen Aufschub.
4 Für weitergehende körperliche Untersuchungen beauftragt die Kantons-
polizei medizinisches Fachpersonal.

Art. 21

Durchsuchen von Gegenständen
1 Die Kantonspolizei darf Fahrzeuge, Behältnisse und andere Gegenstände
öffnen und durchsuchen wenn,
a. sie sich bei einer Person befinden, die gemäss Artikel 18 durchsucht wer-

den darf;
b. dies zum Schutz von Angehörigen der Kantonspolizei oder Dritter erfor-

derlich ist;
c. der Verdacht besteht, dass sich eine Person darin befindet, die in Gewahr-

sam genommen werden darf oder hilflos ist;

d. der Verdacht besteht, dass sich in ihnen Tiere oder Gegenstände befin-
den, die sicherzustellen sind;

e. dies zur Ermittlung der Berechtigung an Tieren, Fahrzeugen oder anderen
Gegenständen erforderlich ist.

2 Die Massnahme wird wenn möglich in Gegenwart einer Person durch-
geführt, die die Sachherrschaft ausübt.
3 Erfolgt die Massnahme in Abwesenheit einer solchen Person, wird ein Pro-
tokoll erstellt.

Art. 22

Betreten von nicht öffentlichen Grundstücken

Wenn es zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben notwendig ist, darf die
Kantonspolizei nicht öffentlich zugängliche Grundstücke betreten.

Art. 23

Betreten und Durchsuchen von nicht öffentlichen Räumlichkeiten
1 Die Kantonspolizei darf nicht öffentlich zugängliche Räumlichkeiten ohne
Einwilligung von berechtigten Personen nur betreten und durchsuchen,
wenn
a. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr für Leib und

Leben oder die Freiheit einer Person notwendig ist;
b. der Verdacht besteht, dass sich dort eine Person befindet, die in Gewahr-

sam zu nehmen ist;
c. dies zum Schutz von Tieren oder Gegenständen von namhaftem Wert

notwendig ist.
2 Die Massnahme wird wenn möglich in Gegenwart der Person durch-
geführt, die die Sachherrschaft ausübt. Es wird ein Protokoll erstellt.

Art. 24

Sicherstellen von Tieren, Gegenständen
1 Die Kantonspolizei darf Tiere und Gegenstände sicherstellen,
a. um eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren;
b. um die Person, die das Eigentum oder den rechtmässigen Besitz daran

hat, vor Verlust oder Beschädigung zu schützen.
2 Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen sind, hat
die Kantonspolizei das Tier oder den Gegenstand zurückzugeben. Die
Rückgabe darf von der Zahlung der Kosten abhängig gemacht werden.
3 Erheben mehrere Personen Anspruch darauf oder ist die Berechtigung
einer Person aus anderen Gründen zweifelhaft, so setzt ihnen die Kantons-
polizei Frist zur gerichtlichen Klage an. Nach unbenutztem Ablauf dieser
Frist gibt sie das Tier oder den Gegenstand der Person zurück, bei welcher
die Sicherstellung erfolgte.
4 Kann ein Tier weder zurückgegeben noch anderweitig platziert werden,
entscheidet die Kantonspolizei über das weitere Vorgehen unter Beizug des
Kantonstierarztes.
5 Werden die sichergestellten Gegenstände trotz Aufforderung mit Frist-
ansetzung nicht abgeholt, erhebt darauf niemand Anspruch, sind die
Gegenstände schneller Wertverminderung ausgesetzt oder ist ihre Auf-
bewahrung mit erheblichen Kosten oder Schwierigkeiten verbunden, dürfen
sie verwertet oder, wenn eine Verwertung nicht möglich ist, vernichtet wer-
den.

Art. 25

Überwachung

Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben allgemein zugängliche
Orte mit technischen Geräten offen oder verdeckt überwachen und soweit
notwendig Bild- und Tonaufnahmen machen.

Art. 26

Polizeiliche Berichte
1 Auf Gesuch der zuständigen Behörden oder Verwaltungsstellen erstellt die
Kantonspolizei Berichte zur Person, wenn
a. das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht;
b. die ersuchende Stelle zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auf die

Informationen angewiesen ist und sie diese weder von der betroffenen
Person noch durch andere eigene Erhebungen erhalten kann.

2 Das Gesuch hat den Zweck des Informationsberichtes, die gesetzliche
Grundlage und die Art der verlangten Information zu enthalten.
3 Die Kantonspolizei tätigt Erhebungen bei Behörden, bei Verwaltungsstellen
und bei der betroffenen Person. Dritte werden nur ausnahmsweise und mit
ausdrücklichem Auftrag der ersuchenden Stelle befragt.
4 Die Berichte müssen sachlich sein. Sie enthalten Wahrnehmungen, Fest-
stellungen und Tatsachen, hingegen keine Wertungen und Meinungsäusse-
rungen.

IV. Polizeilicher Zwang
Art. 27

Grundsatz
1 Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Ver-
hältnismässigkeit unmittelbaren Zwang gegen Personen, Tiere und Gegen-
stände anwenden und geeignete Hilfsmittel einsetzen.
2 Soweit es die Umstände zulassen, ist die Anwendung unmittelbaren
Zwangs vorher deutlich anzudrohen.

Art. 28

Fesselung
1 Die Kantonspolizei darf eine Person fesseln, wenn sie Widerstand gegen
polizeiliche Anordnungen leistet oder die Gefahr droht, dass sie
a. andere Personen angreift, Tiere verletzt, Gegenstände beschädigt oder

solche einer Sicherstellung entzieht;
b. flieht, andere Personen befreit oder selbst befreit wird;
c. sich tötet oder verletzt.
2 Bei Transporten dürfen Personen aus Sicherheitsgründen gefesselt wer-
den.

Art. 29

Einsatz von Waffen
1 Wenn andere verfügbare Mittel nicht ausreichen, darf die Kantonspolizei
zur Erfüllung ihrer Aufgaben in einer den Umständen angemessenen Weise
von der Schusswaffe oder einer anderen Waffe Gebrauch machen, wenn
a. Angehörige der Kantonspolizei oder andere Personen in gefährlicher

Weise angegriffen oder mit einem gefährlichen Angriff unmittelbar bedroht
werden;

b. dienstliche Aufgaben nicht anders als durch Waffengebrauch erfüllt wer-
den können, insbesondere
1. wenn Personen, die ein schweres Verbrechen oder ein schweres Ver-

gehen begangen haben oder eines solchen dringend verdächtigt sind,
sich der Festnahme oder einer bereits vollzogenen Verhaftung durch
Flucht zu entziehen versuchen;

2. wenn sie aufgrund erhaltener Informationen oder aufgrund eigener
Feststellungen annehmen darf oder muss, dass Personen für andere
eine unmittelbar drohende Gefahr für Leib und Leben darstellen und
sich diese der Festnahme oder einer bereits vollzogenen Verhaftung
durch Flucht zu entziehen versuchen;

3. zur Befreiung von Geiseln;
4. zur Verhinderung eines unmittelbar drohenden schweren Verbrechens

oder schweren Vergehens an Einrichtungen, die der Allgemeinheit
dienen oder die für die Allgemeinheit wegen ihrer Verletzlichkeit eine
besondere Gefahr darstellen.

2 Dem Schusswaffengebrauch muss eine deutliche Warnung vorausgehen,
sofern der Zweck und die Umstände es zulassen. Ein Warnschuss darf nur
abgegeben werden, sofern die Umstände die Wirkung des Warnrufes ver-
eiteln.
3 Der durch den Gebrauch der Waffe verletzten Person ist die nötige Hilfe zu
leisten.
4 Über den Gebrauch der Waffe ist dem Polizeikommando unverzüglich Mel-
dung zu erstatten.

V. Polizeiliche Daten
Art. 30

Grundsatz
1 Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen nichts ande-
res regeln, gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes.
2 Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Führung ihrer
Geschäftskontrolle Daten bearbeiten und dazu geeignete Datenbearbei-
tungssysteme betreiben.
3 Vorbehältlich besonderer Bestimmungen dürfen Personendaten nur solange
aufbewahrt werden, als dies erforderlich ist.

Art. 31

Datenweitergabe
1 Die Kantonspolizei darf Personendaten an Dritte weiterleiten, wenn dies
gesetzlich vorgesehen oder erforderlich ist für
a. die Erfüllung der jeweiligen öffentlichen Aufgabe;
b. den Schutz der Empfängerinnen oder Empfänger.
2 Der Zugriff auf polizeiliche Daten im Abrufverfahren (Online-Verbindung) ist
den Polizeien der Kantone und des Bundes vorbehalten, soweit dies zur
Erfüllung der polizeilichen Aufgaben erforderlich ist.
3 Behörden und Verwaltungsstellen geben der Kantonspolizei die für die
Erfüllung  ihrer Aufgaben erforderlichen Personendaten bekannt.

Art. 32

Auskunft, Berichtigung
1 Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über die Bearbeitung
ihrer persönlichen Daten.
2 Die Auskunft darf nur verweigert werden, wenn dies aufgrund eines über-
wiegenden öffentlichen oder privaten Interesses erforderlich ist und eine
eingeschränkte Bekanntgabe nicht möglich oder nicht zumutbar ist.
3 Die betroffene Person hat das Recht zu verlangen, dass unrichtige Daten
über die eigene Person berichtigt oder ergänzt werden.

Art. 33

Einzelheiten

Der Regierungsrat regelt in der Verordnung die Einzelheiten der polizeilichen
Datenbearbeitung, insbesondere bezüglich Art, Umfang, Zugriffsberechti-
gung, Aufbewahrungsdauer und Weitergabe der registrierten Daten sowie
deren Löschung.

VI. Organisation
Art. 34

Grundsatz

Der Regierungsrat legt die Organisation der Kantonspolizei in der Verord-
nung fest.

Art. 35

Personalrecht
1 Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen keine beson-
deren Bestimmungen enthalten, gilt für Angehörige der Kantonspolizei das
kantonale Personalrecht, wobei das Schweizer Bürgerrecht für die Aufnahme
in das Korps Voraussetzung bildet.
2 Für Angehörige der Kantonspolizei besteht eine Wohnsitz- und Versetzungs-
pflicht. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten, namentlich die Zuständig-
keiten und Ausnahmen in der Verordnung. 
3 Bei Pflichtverletzungen können gegen Angehörige der Kantonspolizei
Disziplinarmassnahmen angeordnet werden. Als Disziplinarmassnahmen
fallen die in Artikel 50 Absatz 1 Personalgesetz aufgeführten Sanktionen in
Betracht. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten, namentlich die Zustän-
digkeiten und das Verfahren.

VII. Ortsgemeinden
Art. 36

Grundsatz

Der Kantonspolizei obliegt die Erfüllung der Gesamtheit ihrer Aufgaben auf
dem ganzen Kantonsgebiet.

Art. 37

Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs

Den Ortsgemeinden kann gemäss Artikel 4 Einführungsgesetz zum Bundes-
gesetz über den Strassenverkehr durch das zuständige Departement die
Bewilligung zur Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs auf
ihrem Gemeindegebiet erteilt werden.

VIII. Kosten-, Schadenersatz
Art. 38

Kostenersatz
1 Wer polizeiliche Massnahmen verursacht, kann zum Ersatz der Kosten ver-
pflichtet werden.
2 Der Regierungsrat setzt die Gebühren für die Amtshandlungen und Dienst-
leistungen der Kantonspolizei fest. Er regelt die Voraussetzungen für den
teilweisen oder ganzen Kostenerlass, insbesondere bei Veranstaltungen, die
ideellen, kulturellen, touristischen oder sportlichen Zwecken dienen.
3 Die Veranstalterin oder der Veranstalter von Anlässen ist verpflichtet, einen
angemessenen Ordnungs- und Sicherheitsdienst zu stellen.

Art. 39

Schadenersatz
1 Der Kanton haftet nach den Grundsätzen des Gesetzes über die Haftung
der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger für Schäden, die von der Kantons-
polizei in Ausübung ihres Amtes verursacht werden.
2 Personen, die der Kantonspolizei bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Hilfe
leisten, haben Anspruch auf Ersatz des Schadens, den sie in Ausübung die-
ser Tätigkeit erleiden, sofern sie diesen Schaden nicht vorsätzlich oder
grobfahrlässig verursachen.
3 Der Kanton nimmt im Umfang seiner Schadenersatzleistung Rückgriff auf
Dritte, die für den Schaden haften.

IX. Private Ordnungs-, Sicherheits-, Detekteidienste
Art. 40

Pflichten
1 Private Ordnungs-, Sicherheits- und Detekteidienste oder in diesem
Bereich gewerbsmässig tätige Privatpersonen haben
a. der Kantonspolizei Auskunft über getroffene und geplante Massnahmen

zu erteilen und alle besonderen Vorkommnisse zu melden, sofern dies für
die polizeiliche Aufgabenerfüllung relevant ist;

b. über ihre Wahrnehmungen aus dem Bereich der Tätigkeit der Polizei Still-
schweigen zu bewahren;

c. alles zu unterlassen, was zu ihrer Verwechslung mit Polizeiorganen führen
oder die Erfüllung der Aufgabe der Kantonspolizei beeinträchtigen
könnte.

2 Wer die Verhaltenspflichten gemäss Absatz 1 verletzt, wird mit Busse
bestraft.

Art. 41

Bewilligung

Der Regierungsrat kann die Tätigkeiten von privaten Ordnungs-, Sicher-
heits- und Detekteidiensten oder in diesem Bereich gewerbsmässig tätigen
Privatpersonen einer Bewilligungspflicht unterstellen und für diese spezielle
Regelungen erlassen.

Art. 42

Verbot
1 Das zuständige Departement kann die Tätigkeiten von privaten Ordnungs-,
Sicherheits- und Detekteidiensten oder in diesem Bereich gewerbsmässig
tätigen Privatpersonen verbieten bzw. eine erteilte Bewilligung entziehen,
wenn
a. sie wiederholt gegen die Verhaltenspflichten gemäss Artikel 40 verstossen;
b. sie wegen eines Verbrechens oder Vergehens verurteilt worden sind;
c. die öffentliche Sicherheit und Ordnung dies erfordert;
d. sie Auflagen und Bedingungen der Bewilligung wiederholt verletzt haben.
2 Vor dem Entzug der Bewilligung ergeht in der Regel eine Verwarnung.
3 Gerichts- und Verwaltungsbehörden melden dem zuständigen Departe-
ment den Eintritt von Verbotsgründen.

Art. 43

Verhältnis zur Kantonspolizei
1 Die privaten Ordnungs-, Sicherheits- und Detekteidienste oder die in
diesem Bereich gewerbsmässig tätigen Privatpersonen unterliegen der
Aufsicht der Kantonspolizei.
2 Sie verfügen über keine hoheitlichen Befugnisse und sind bei gemein-
samen Einsätzen im Rahmen des Zumutbaren zur Zusammenarbeit mit der
Kantonspolizei verpflichtet.

X. Rechtsschutz
Art. 44
1 Gegen die Anordnung und Durchführung polizeilicher Massnahmen und
von polizeilichem Zwang kann beim zuständigen Departement Beschwerde
erhoben werden.
2 Im Übrigen richtet sich das Verfahren und der Rechtsschutz nach den
Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege.
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Art. 29

Einsatz von Waffen
1 Wenn andere verfügbare Mittel nicht ausreichen, darf die Kantonspolizei
zur Erfüllung ihrer Aufgaben in einer den Umständen angemessenen Weise
von der Schusswaffe oder einer anderen Waffe Gebrauch machen, wenn
a. Angehörige der Kantonspolizei oder andere Personen in gefährlicher

Weise angegriffen oder mit einem gefährlichen Angriff unmittelbar bedroht
werden;

b. dienstliche Aufgaben nicht anders als durch Waffengebrauch erfüllt wer-
den können, insbesondere
1. wenn Personen, die ein schweres Verbrechen oder ein schweres Ver-

gehen begangen haben oder eines solchen dringend verdächtigt sind,
sich der Festnahme oder einer bereits vollzogenen Verhaftung durch
Flucht zu entziehen versuchen;

2. wenn sie aufgrund erhaltener Informationen oder aufgrund eigener
Feststellungen annehmen darf oder muss, dass Personen für andere
eine unmittelbar drohende Gefahr für Leib und Leben darstellen und
sich diese der Festnahme oder einer bereits vollzogenen Verhaftung
durch Flucht zu entziehen versuchen;

3. zur Befreiung von Geiseln;
4. zur Verhinderung eines unmittelbar drohenden schweren Verbrechens

oder schweren Vergehens an Einrichtungen, die der Allgemeinheit
dienen oder die für die Allgemeinheit wegen ihrer Verletzlichkeit eine
besondere Gefahr darstellen.

2 Dem Schusswaffengebrauch muss eine deutliche Warnung vorausgehen,
sofern der Zweck und die Umstände es zulassen. Ein Warnschuss darf nur
abgegeben werden, sofern die Umstände die Wirkung des Warnrufes ver-
eiteln.
3 Der durch den Gebrauch der Waffe verletzten Person ist die nötige Hilfe zu
leisten.
4 Über den Gebrauch der Waffe ist dem Polizeikommando unverzüglich Mel-
dung zu erstatten.

V. Polizeiliche Daten
Art. 30

Grundsatz
1 Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen nichts ande-
res regeln, gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes.
2 Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Führung ihrer
Geschäftskontrolle Daten bearbeiten und dazu geeignete Datenbearbei-
tungssysteme betreiben.
3 Vorbehältlich besonderer Bestimmungen dürfen Personendaten nur solange
aufbewahrt werden, als dies erforderlich ist.

Art. 31

Datenweitergabe
1 Die Kantonspolizei darf Personendaten an Dritte weiterleiten, wenn dies
gesetzlich vorgesehen oder erforderlich ist für
a. die Erfüllung der jeweiligen öffentlichen Aufgabe;
b. den Schutz der Empfängerinnen oder Empfänger.
2 Der Zugriff auf polizeiliche Daten im Abrufverfahren (Online-Verbindung) ist
den Polizeien der Kantone und des Bundes vorbehalten, soweit dies zur
Erfüllung der polizeilichen Aufgaben erforderlich ist.
3 Behörden und Verwaltungsstellen geben der Kantonspolizei die für die
Erfüllung  ihrer Aufgaben erforderlichen Personendaten bekannt.

Art. 32

Auskunft, Berichtigung
1 Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über die Bearbeitung
ihrer persönlichen Daten.
2 Die Auskunft darf nur verweigert werden, wenn dies aufgrund eines über-
wiegenden öffentlichen oder privaten Interesses erforderlich ist und eine
eingeschränkte Bekanntgabe nicht möglich oder nicht zumutbar ist.
3 Die betroffene Person hat das Recht zu verlangen, dass unrichtige Daten
über die eigene Person berichtigt oder ergänzt werden.

Art. 33

Einzelheiten

Der Regierungsrat regelt in der Verordnung die Einzelheiten der polizeilichen
Datenbearbeitung, insbesondere bezüglich Art, Umfang, Zugriffsberechti-
gung, Aufbewahrungsdauer und Weitergabe der registrierten Daten sowie
deren Löschung.

VI. Organisation
Art. 34

Grundsatz

Der Regierungsrat legt die Organisation der Kantonspolizei in der Verord-
nung fest.

Art. 35

Personalrecht
1 Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen keine beson-
deren Bestimmungen enthalten, gilt für Angehörige der Kantonspolizei das
kantonale Personalrecht, wobei das Schweizer Bürgerrecht für die Aufnahme
in das Korps Voraussetzung bildet.
2 Für Angehörige der Kantonspolizei besteht eine Wohnsitz- und Versetzungs-
pflicht. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten, namentlich die Zuständig-
keiten und Ausnahmen in der Verordnung. 
3 Bei Pflichtverletzungen können gegen Angehörige der Kantonspolizei
Disziplinarmassnahmen angeordnet werden. Als Disziplinarmassnahmen
fallen die in Artikel 50 Absatz 1 Personalgesetz aufgeführten Sanktionen in
Betracht. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten, namentlich die Zustän-
digkeiten und das Verfahren.

VII. Ortsgemeinden
Art. 36

Grundsatz

Der Kantonspolizei obliegt die Erfüllung der Gesamtheit ihrer Aufgaben auf
dem ganzen Kantonsgebiet.

Art. 37

Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs

Den Ortsgemeinden kann gemäss Artikel 4 Einführungsgesetz zum Bundes-
gesetz über den Strassenverkehr durch das zuständige Departement die
Bewilligung zur Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs auf
ihrem Gemeindegebiet erteilt werden.

VIII. Kosten-, Schadenersatz
Art. 38

Kostenersatz
1 Wer polizeiliche Massnahmen verursacht, kann zum Ersatz der Kosten ver-
pflichtet werden.
2 Der Regierungsrat setzt die Gebühren für die Amtshandlungen und Dienst-
leistungen der Kantonspolizei fest. Er regelt die Voraussetzungen für den
teilweisen oder ganzen Kostenerlass, insbesondere bei Veranstaltungen, die
ideellen, kulturellen, touristischen oder sportlichen Zwecken dienen.
3 Die Veranstalterin oder der Veranstalter von Anlässen ist verpflichtet, einen
angemessenen Ordnungs- und Sicherheitsdienst zu stellen.

Art. 39

Schadenersatz
1 Der Kanton haftet nach den Grundsätzen des Gesetzes über die Haftung
der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger für Schäden, die von der Kantons-
polizei in Ausübung ihres Amtes verursacht werden.
2 Personen, die der Kantonspolizei bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Hilfe
leisten, haben Anspruch auf Ersatz des Schadens, den sie in Ausübung die-
ser Tätigkeit erleiden, sofern sie diesen Schaden nicht vorsätzlich oder
grobfahrlässig verursachen.
3 Der Kanton nimmt im Umfang seiner Schadenersatzleistung Rückgriff auf
Dritte, die für den Schaden haften.

IX. Private Ordnungs-, Sicherheits-, Detekteidienste
Art. 40

Pflichten
1 Private Ordnungs-, Sicherheits- und Detekteidienste oder in diesem
Bereich gewerbsmässig tätige Privatpersonen haben
a. der Kantonspolizei Auskunft über getroffene und geplante Massnahmen

zu erteilen und alle besonderen Vorkommnisse zu melden, sofern dies für
die polizeiliche Aufgabenerfüllung relevant ist;

b. über ihre Wahrnehmungen aus dem Bereich der Tätigkeit der Polizei Still-
schweigen zu bewahren;

c. alles zu unterlassen, was zu ihrer Verwechslung mit Polizeiorganen führen
oder die Erfüllung der Aufgabe der Kantonspolizei beeinträchtigen
könnte.

2 Wer die Verhaltenspflichten gemäss Absatz 1 verletzt, wird mit Busse
bestraft.

Art. 41

Bewilligung

Der Regierungsrat kann die Tätigkeiten von privaten Ordnungs-, Sicher-
heits- und Detekteidiensten oder in diesem Bereich gewerbsmässig tätigen
Privatpersonen einer Bewilligungspflicht unterstellen und für diese spezielle
Regelungen erlassen.

Art. 42

Verbot
1 Das zuständige Departement kann die Tätigkeiten von privaten Ordnungs-,
Sicherheits- und Detekteidiensten oder in diesem Bereich gewerbsmässig
tätigen Privatpersonen verbieten bzw. eine erteilte Bewilligung entziehen,
wenn
a. sie wiederholt gegen die Verhaltenspflichten gemäss Artikel 40 verstossen;
b. sie wegen eines Verbrechens oder Vergehens verurteilt worden sind;
c. die öffentliche Sicherheit und Ordnung dies erfordert;
d. sie Auflagen und Bedingungen der Bewilligung wiederholt verletzt haben.
2 Vor dem Entzug der Bewilligung ergeht in der Regel eine Verwarnung.
3 Gerichts- und Verwaltungsbehörden melden dem zuständigen Departe-
ment den Eintritt von Verbotsgründen.

Art. 43

Verhältnis zur Kantonspolizei
1 Die privaten Ordnungs-, Sicherheits- und Detekteidienste oder die in
diesem Bereich gewerbsmässig tätigen Privatpersonen unterliegen der
Aufsicht der Kantonspolizei.
2 Sie verfügen über keine hoheitlichen Befugnisse und sind bei gemein-
samen Einsätzen im Rahmen des Zumutbaren zur Zusammenarbeit mit der
Kantonspolizei verpflichtet.

X. Rechtsschutz
Art. 44
1 Gegen die Anordnung und Durchführung polizeilicher Massnahmen und
von polizeilichem Zwang kann beim zuständigen Departement Beschwerde
erhoben werden.
2 Im Übrigen richtet sich das Verfahren und der Rechtsschutz nach den
Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege.
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Art. 29

Einsatz von Waffen
1 Wenn andere verfügbare Mittel nicht ausreichen, darf die Kantonspolizei
zur Erfüllung ihrer Aufgaben in einer den Umständen angemessenen Weise
von der Schusswaffe oder einer anderen Waffe Gebrauch machen, wenn
a. Angehörige der Kantonspolizei oder andere Personen in gefährlicher

Weise angegriffen oder mit einem gefährlichen Angriff unmittelbar bedroht
werden;

b. dienstliche Aufgaben nicht anders als durch Waffengebrauch erfüllt wer-
den können, insbesondere
1. wenn Personen, die ein schweres Verbrechen oder ein schweres Ver-

gehen begangen haben oder eines solchen dringend verdächtigt sind,
sich der Festnahme oder einer bereits vollzogenen Verhaftung durch
Flucht zu entziehen versuchen;

2. wenn sie aufgrund erhaltener Informationen oder aufgrund eigener
Feststellungen annehmen darf oder muss, dass Personen für andere
eine unmittelbar drohende Gefahr für Leib und Leben darstellen und
sich diese der Festnahme oder einer bereits vollzogenen Verhaftung
durch Flucht zu entziehen versuchen;

3. zur Befreiung von Geiseln;
4. zur Verhinderung eines unmittelbar drohenden schweren Verbrechens

oder schweren Vergehens an Einrichtungen, die der Allgemeinheit
dienen oder die für die Allgemeinheit wegen ihrer Verletzlichkeit eine
besondere Gefahr darstellen.

2 Dem Schusswaffengebrauch muss eine deutliche Warnung vorausgehen,
sofern der Zweck und die Umstände es zulassen. Ein Warnschuss darf nur
abgegeben werden, sofern die Umstände die Wirkung des Warnrufes ver-
eiteln.
3 Der durch den Gebrauch der Waffe verletzten Person ist die nötige Hilfe zu
leisten.
4 Über den Gebrauch der Waffe ist dem Polizeikommando unverzüglich Mel-
dung zu erstatten.

V. Polizeiliche Daten
Art. 30

Grundsatz
1 Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen nichts ande-
res regeln, gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes.
2 Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Führung ihrer
Geschäftskontrolle Daten bearbeiten und dazu geeignete Datenbearbei-
tungssysteme betreiben.
3 Vorbehältlich besonderer Bestimmungen dürfen Personendaten nur solange
aufbewahrt werden, als dies erforderlich ist.

Art. 31

Datenweitergabe
1 Die Kantonspolizei darf Personendaten an Dritte weiterleiten, wenn dies
gesetzlich vorgesehen oder erforderlich ist für
a. die Erfüllung der jeweiligen öffentlichen Aufgabe;
b. den Schutz der Empfängerinnen oder Empfänger.
2 Der Zugriff auf polizeiliche Daten im Abrufverfahren (Online-Verbindung) ist
den Polizeien der Kantone und des Bundes vorbehalten, soweit dies zur
Erfüllung der polizeilichen Aufgaben erforderlich ist.
3 Behörden und Verwaltungsstellen geben der Kantonspolizei die für die
Erfüllung  ihrer Aufgaben erforderlichen Personendaten bekannt.

Art. 32

Auskunft, Berichtigung
1 Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über die Bearbeitung
ihrer persönlichen Daten.
2 Die Auskunft darf nur verweigert werden, wenn dies aufgrund eines über-
wiegenden öffentlichen oder privaten Interesses erforderlich ist und eine
eingeschränkte Bekanntgabe nicht möglich oder nicht zumutbar ist.
3 Die betroffene Person hat das Recht zu verlangen, dass unrichtige Daten
über die eigene Person berichtigt oder ergänzt werden.

Art. 33

Einzelheiten

Der Regierungsrat regelt in der Verordnung die Einzelheiten der polizeilichen
Datenbearbeitung, insbesondere bezüglich Art, Umfang, Zugriffsberechti-
gung, Aufbewahrungsdauer und Weitergabe der registrierten Daten sowie
deren Löschung.

VI. Organisation
Art. 34

Grundsatz

Der Regierungsrat legt die Organisation der Kantonspolizei in der Verord-
nung fest.

Art. 35

Personalrecht
1 Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen keine beson-
deren Bestimmungen enthalten, gilt für Angehörige der Kantonspolizei das
kantonale Personalrecht, wobei das Schweizer Bürgerrecht für die Aufnahme
in das Korps Voraussetzung bildet.
2 Für Angehörige der Kantonspolizei besteht eine Wohnsitz- und Versetzungs-
pflicht. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten, namentlich die Zuständig-
keiten und Ausnahmen in der Verordnung. 
3 Bei Pflichtverletzungen können gegen Angehörige der Kantonspolizei
Disziplinarmassnahmen angeordnet werden. Als Disziplinarmassnahmen
fallen die in Artikel 50 Absatz 1 Personalgesetz aufgeführten Sanktionen in
Betracht. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten, namentlich die Zustän-
digkeiten und das Verfahren.

VII. Ortsgemeinden
Art. 36

Grundsatz

Der Kantonspolizei obliegt die Erfüllung der Gesamtheit ihrer Aufgaben auf
dem ganzen Kantonsgebiet.

Art. 37

Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs

Den Ortsgemeinden kann gemäss Artikel 4 Einführungsgesetz zum Bundes-
gesetz über den Strassenverkehr durch das zuständige Departement die
Bewilligung zur Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs auf
ihrem Gemeindegebiet erteilt werden.

VIII. Kosten-, Schadenersatz
Art. 38

Kostenersatz
1 Wer polizeiliche Massnahmen verursacht, kann zum Ersatz der Kosten ver-
pflichtet werden.
2 Der Regierungsrat setzt die Gebühren für die Amtshandlungen und Dienst-
leistungen der Kantonspolizei fest. Er regelt die Voraussetzungen für den
teilweisen oder ganzen Kostenerlass, insbesondere bei Veranstaltungen, die
ideellen, kulturellen, touristischen oder sportlichen Zwecken dienen.
3 Die Veranstalterin oder der Veranstalter von Anlässen ist verpflichtet, einen
angemessenen Ordnungs- und Sicherheitsdienst zu stellen.

Art. 39

Schadenersatz
1 Der Kanton haftet nach den Grundsätzen des Gesetzes über die Haftung
der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger für Schäden, die von der Kantons-
polizei in Ausübung ihres Amtes verursacht werden.
2 Personen, die der Kantonspolizei bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Hilfe
leisten, haben Anspruch auf Ersatz des Schadens, den sie in Ausübung die-
ser Tätigkeit erleiden, sofern sie diesen Schaden nicht vorsätzlich oder
grobfahrlässig verursachen.
3 Der Kanton nimmt im Umfang seiner Schadenersatzleistung Rückgriff auf
Dritte, die für den Schaden haften.

IX. Private Ordnungs-, Sicherheits-, Detekteidienste
Art. 40

Pflichten
1 Private Ordnungs-, Sicherheits- und Detekteidienste oder in diesem
Bereich gewerbsmässig tätige Privatpersonen haben
a. der Kantonspolizei Auskunft über getroffene und geplante Massnahmen

zu erteilen und alle besonderen Vorkommnisse zu melden, sofern dies für
die polizeiliche Aufgabenerfüllung relevant ist;

b. über ihre Wahrnehmungen aus dem Bereich der Tätigkeit der Polizei Still-
schweigen zu bewahren;

c. alles zu unterlassen, was zu ihrer Verwechslung mit Polizeiorganen führen
oder die Erfüllung der Aufgabe der Kantonspolizei beeinträchtigen
könnte.

2 Wer die Verhaltenspflichten gemäss Absatz 1 verletzt, wird mit Busse
bestraft.

Art. 41

Bewilligung

Der Regierungsrat kann die Tätigkeiten von privaten Ordnungs-, Sicher-
heits- und Detekteidiensten oder in diesem Bereich gewerbsmässig tätigen
Privatpersonen einer Bewilligungspflicht unterstellen und für diese spezielle
Regelungen erlassen.

Art. 42

Verbot
1 Das zuständige Departement kann die Tätigkeiten von privaten Ordnungs-,
Sicherheits- und Detekteidiensten oder in diesem Bereich gewerbsmässig
tätigen Privatpersonen verbieten bzw. eine erteilte Bewilligung entziehen,
wenn
a. sie wiederholt gegen die Verhaltenspflichten gemäss Artikel 40 verstossen;
b. sie wegen eines Verbrechens oder Vergehens verurteilt worden sind;
c. die öffentliche Sicherheit und Ordnung dies erfordert;
d. sie Auflagen und Bedingungen der Bewilligung wiederholt verletzt haben.
2 Vor dem Entzug der Bewilligung ergeht in der Regel eine Verwarnung.
3 Gerichts- und Verwaltungsbehörden melden dem zuständigen Departe-
ment den Eintritt von Verbotsgründen.

Art. 43

Verhältnis zur Kantonspolizei
1 Die privaten Ordnungs-, Sicherheits- und Detekteidienste oder die in
diesem Bereich gewerbsmässig tätigen Privatpersonen unterliegen der
Aufsicht der Kantonspolizei.
2 Sie verfügen über keine hoheitlichen Befugnisse und sind bei gemein-
samen Einsätzen im Rahmen des Zumutbaren zur Zusammenarbeit mit der
Kantonspolizei verpflichtet.

X. Rechtsschutz
Art. 44
1 Gegen die Anordnung und Durchführung polizeilicher Massnahmen und
von polizeilichem Zwang kann beim zuständigen Departement Beschwerde
erhoben werden.
2 Im Übrigen richtet sich das Verfahren und der Rechtsschutz nach den
Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege.
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Art. 29

Einsatz von Waffen
1 Wenn andere verfügbare Mittel nicht ausreichen, darf die Kantonspolizei
zur Erfüllung ihrer Aufgaben in einer den Umständen angemessenen Weise
von der Schusswaffe oder einer anderen Waffe Gebrauch machen, wenn
a. Angehörige der Kantonspolizei oder andere Personen in gefährlicher

Weise angegriffen oder mit einem gefährlichen Angriff unmittelbar bedroht
werden;

b. dienstliche Aufgaben nicht anders als durch Waffengebrauch erfüllt wer-
den können, insbesondere
1. wenn Personen, die ein schweres Verbrechen oder ein schweres Ver-

gehen begangen haben oder eines solchen dringend verdächtigt sind,
sich der Festnahme oder einer bereits vollzogenen Verhaftung durch
Flucht zu entziehen versuchen;

2. wenn sie aufgrund erhaltener Informationen oder aufgrund eigener
Feststellungen annehmen darf oder muss, dass Personen für andere
eine unmittelbar drohende Gefahr für Leib und Leben darstellen und
sich diese der Festnahme oder einer bereits vollzogenen Verhaftung
durch Flucht zu entziehen versuchen;

3. zur Befreiung von Geiseln;
4. zur Verhinderung eines unmittelbar drohenden schweren Verbrechens

oder schweren Vergehens an Einrichtungen, die der Allgemeinheit
dienen oder die für die Allgemeinheit wegen ihrer Verletzlichkeit eine
besondere Gefahr darstellen.

2 Dem Schusswaffengebrauch muss eine deutliche Warnung vorausgehen,
sofern der Zweck und die Umstände es zulassen. Ein Warnschuss darf nur
abgegeben werden, sofern die Umstände die Wirkung des Warnrufes ver-
eiteln.
3 Der durch den Gebrauch der Waffe verletzten Person ist die nötige Hilfe zu
leisten.
4 Über den Gebrauch der Waffe ist dem Polizeikommando unverzüglich Mel-
dung zu erstatten.

V. Polizeiliche Daten
Art. 30

Grundsatz
1 Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen nichts ande-
res regeln, gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes.
2 Die Kantonspolizei darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Führung ihrer
Geschäftskontrolle Daten bearbeiten und dazu geeignete Datenbearbei-
tungssysteme betreiben.
3 Vorbehältlich besonderer Bestimmungen dürfen Personendaten nur solange
aufbewahrt werden, als dies erforderlich ist.

Art. 31

Datenweitergabe
1 Die Kantonspolizei darf Personendaten an Dritte weiterleiten, wenn dies
gesetzlich vorgesehen oder erforderlich ist für
a. die Erfüllung der jeweiligen öffentlichen Aufgabe;
b. den Schutz der Empfängerinnen oder Empfänger.
2 Der Zugriff auf polizeiliche Daten im Abrufverfahren (Online-Verbindung) ist
den Polizeien der Kantone und des Bundes vorbehalten, soweit dies zur
Erfüllung der polizeilichen Aufgaben erforderlich ist.
3 Behörden und Verwaltungsstellen geben der Kantonspolizei die für die
Erfüllung  ihrer Aufgaben erforderlichen Personendaten bekannt.

Art. 32

Auskunft, Berichtigung
1 Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über die Bearbeitung
ihrer persönlichen Daten.
2 Die Auskunft darf nur verweigert werden, wenn dies aufgrund eines über-
wiegenden öffentlichen oder privaten Interesses erforderlich ist und eine
eingeschränkte Bekanntgabe nicht möglich oder nicht zumutbar ist.
3 Die betroffene Person hat das Recht zu verlangen, dass unrichtige Daten
über die eigene Person berichtigt oder ergänzt werden.

Art. 33

Einzelheiten

Der Regierungsrat regelt in der Verordnung die Einzelheiten der polizeilichen
Datenbearbeitung, insbesondere bezüglich Art, Umfang, Zugriffsberechti-
gung, Aufbewahrungsdauer und Weitergabe der registrierten Daten sowie
deren Löschung.

VI. Organisation
Art. 34

Grundsatz

Der Regierungsrat legt die Organisation der Kantonspolizei in der Verord-
nung fest.

Art. 35

Personalrecht
1 Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen keine beson-
deren Bestimmungen enthalten, gilt für Angehörige der Kantonspolizei das
kantonale Personalrecht, wobei das Schweizer Bürgerrecht für die Aufnahme
in das Korps Voraussetzung bildet.
2 Für Angehörige der Kantonspolizei besteht eine Wohnsitz- und Versetzungs-
pflicht. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten, namentlich die Zuständig-
keiten und Ausnahmen in der Verordnung. 
3 Bei Pflichtverletzungen können gegen Angehörige der Kantonspolizei
Disziplinarmassnahmen angeordnet werden. Als Disziplinarmassnahmen
fallen die in Artikel 50 Absatz 1 Personalgesetz aufgeführten Sanktionen in
Betracht. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten, namentlich die Zustän-
digkeiten und das Verfahren.

VII. Ortsgemeinden
Art. 36

Grundsatz

Der Kantonspolizei obliegt die Erfüllung der Gesamtheit ihrer Aufgaben auf
dem ganzen Kantonsgebiet.

Art. 37

Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs

Den Ortsgemeinden kann gemäss Artikel 4 Einführungsgesetz zum Bundes-
gesetz über den Strassenverkehr durch das zuständige Departement die
Bewilligung zur Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs auf
ihrem Gemeindegebiet erteilt werden.

VIII. Kosten-, Schadenersatz
Art. 38

Kostenersatz
1 Wer polizeiliche Massnahmen verursacht, kann zum Ersatz der Kosten ver-
pflichtet werden.
2 Der Regierungsrat setzt die Gebühren für die Amtshandlungen und Dienst-
leistungen der Kantonspolizei fest. Er regelt die Voraussetzungen für den
teilweisen oder ganzen Kostenerlass, insbesondere bei Veranstaltungen, die
ideellen, kulturellen, touristischen oder sportlichen Zwecken dienen.
3 Die Veranstalterin oder der Veranstalter von Anlässen ist verpflichtet, einen
angemessenen Ordnungs- und Sicherheitsdienst zu stellen.

Art. 39

Schadenersatz
1 Der Kanton haftet nach den Grundsätzen des Gesetzes über die Haftung
der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger für Schäden, die von der Kantons-
polizei in Ausübung ihres Amtes verursacht werden.
2 Personen, die der Kantonspolizei bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Hilfe
leisten, haben Anspruch auf Ersatz des Schadens, den sie in Ausübung die-
ser Tätigkeit erleiden, sofern sie diesen Schaden nicht vorsätzlich oder
grobfahrlässig verursachen.
3 Der Kanton nimmt im Umfang seiner Schadenersatzleistung Rückgriff auf
Dritte, die für den Schaden haften.

IX. Private Ordnungs-, Sicherheits-, Detekteidienste
Art. 40

Pflichten
1 Private Ordnungs-, Sicherheits- und Detekteidienste oder in diesem
Bereich gewerbsmässig tätige Privatpersonen haben
a. der Kantonspolizei Auskunft über getroffene und geplante Massnahmen

zu erteilen und alle besonderen Vorkommnisse zu melden, sofern dies für
die polizeiliche Aufgabenerfüllung relevant ist;

b. über ihre Wahrnehmungen aus dem Bereich der Tätigkeit der Polizei Still-
schweigen zu bewahren;

c. alles zu unterlassen, was zu ihrer Verwechslung mit Polizeiorganen führen
oder die Erfüllung der Aufgabe der Kantonspolizei beeinträchtigen
könnte.

2 Wer die Verhaltenspflichten gemäss Absatz 1 verletzt, wird mit Busse
bestraft.

Art. 41

Bewilligung

Der Regierungsrat kann die Tätigkeiten von privaten Ordnungs-, Sicher-
heits- und Detekteidiensten oder in diesem Bereich gewerbsmässig tätigen
Privatpersonen einer Bewilligungspflicht unterstellen und für diese spezielle
Regelungen erlassen.

Art. 42

Verbot
1 Das zuständige Departement kann die Tätigkeiten von privaten Ordnungs-,
Sicherheits- und Detekteidiensten oder in diesem Bereich gewerbsmässig
tätigen Privatpersonen verbieten bzw. eine erteilte Bewilligung entziehen,
wenn
a. sie wiederholt gegen die Verhaltenspflichten gemäss Artikel 40 verstossen;
b. sie wegen eines Verbrechens oder Vergehens verurteilt worden sind;
c. die öffentliche Sicherheit und Ordnung dies erfordert;
d. sie Auflagen und Bedingungen der Bewilligung wiederholt verletzt haben.
2 Vor dem Entzug der Bewilligung ergeht in der Regel eine Verwarnung.
3 Gerichts- und Verwaltungsbehörden melden dem zuständigen Departe-
ment den Eintritt von Verbotsgründen.

Art. 43

Verhältnis zur Kantonspolizei
1 Die privaten Ordnungs-, Sicherheits- und Detekteidienste oder die in
diesem Bereich gewerbsmässig tätigen Privatpersonen unterliegen der
Aufsicht der Kantonspolizei.
2 Sie verfügen über keine hoheitlichen Befugnisse und sind bei gemein-
samen Einsätzen im Rahmen des Zumutbaren zur Zusammenarbeit mit der
Kantonspolizei verpflichtet.

X. Rechtsschutz
Art. 44
1 Gegen die Anordnung und Durchführung polizeilicher Massnahmen und
von polizeilichem Zwang kann beim zuständigen Departement Beschwerde
erhoben werden.
2 Im Übrigen richtet sich das Verfahren und der Rechtsschutz nach den
Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege.

XI. Schlussbestimmungen
Art. 45

Vollzugsbestimmungen

Der Regierungsrat erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes notwendigen
Verordnungen.

Art. 46

Änderung bisherigen Rechts
Es werden folgende Erlasse geändert:
a. Strafprozessordnung des Kantons Glarus vom 2. Mai 1965:

Art. 14 Abs. 2
2 Soweit dieses Gesetz keine eigenen Vorschriften enthält, finden die
Bestimmungen gemäss den Titeln II.– IV. des Polizeigesetzes sinngemäss
auf die Tätigkeit der Kantonspolizei in der Strafrechtspflege Anwendung.

Art. 57a

Aufgehoben.
b. Verordnung vom 14. Oktober 1964 über die Organisation des Polizeikorps:

Aufgehoben.

Art. 47

Inkrafttreten

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.


